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§ 1
Welche Leistungen erbringen wir?

(1)	 Der	VPV	ZukunftsplanVL	ist	eine	fondsgebundene	Lebensver-
sicherung	 mit	 Garantieleistung.	 Erlebt	 die	 versicherte	 Per-
son	(das ist die Person, auf deren Leben die Versicherung abgeschlos-
sen ist)	den	Ablauftermin	 (Ende der Versicherungsdauer),	so	wird	
das	Vertragsguthaben	(siehe	Abs.	4)	ausgezahlt.	Mindestens	
wird	jedoch	eine	vereinbarte	garantierte	Kapitalleistung	(sie-
he	Abs.	3)	ausgezahlt.	Stirbt	die	versicherte	Person	während	
der	 Laufzeit	 des	 Vertrages,	 so	 wird	 eine	 Todesfallleistung	
ausgezahlt	(siehe	Abs.	7).

	 Die	 für	 Ihren	 Vertrag	 maßgeblichen	 Leistungen,	 die	 Versi-
cherungsdauer	 und	 alle	 weiteren	 individuellen	 Vertragsda-
ten	sind	im	Versicherungsschein	angegeben.

(2)	 Der	 VPV	 ZukunftsplanVL	 bietet	 Versicherungsschutz	 unter	
unmittelbarer	 Beteiligung	 an	 der	 Wertentwicklung	 eines	
Sondervermögens	(siehe	Abs.	4).	Sie	haben	damit	die	Chan-
ce,	bei	Kurssteigerungen	der	Wertpapiere	des	Sondervermö-
gens	 einen	 Wertzuwachs	 zu	 erzielen,	 bei	 Kursrückgängen	
tragen	 Sie	 im	 Gegenzug	 auch	 das	 Risiko	 der	 Wertminde-
rung.	 Bei	 Ablauf	 steht	 jedoch	 mindestens	 die	 garantierte	
Erlebensfallleistung	(siehe	Abs.	3)	zur	Verfügung.

Unsere Leistung bei Erleben des Ablauftermins
(3)	 Beim	VPV	ZukunftsplanVL	beträgt	die	zum	Ablauftermin	ver-

einbarte	 garantierte	 Erlebensfallleistung	 50	 %	 der	 insge-
samt	eingezahlten	Beiträge.	Diesen	Prozentsatz,	mit	dem	die	
eingezahlten	Beiträge	zum	Ablauftermin	der	Höhe	nach	ga-
rantiert	sind,	bezeichnen	wir	als	Garantieniveau.	Das	heißt,	
das	Garantieniveau	liegt	bei	50	%.

	 Erlebt	die	versicherte	Person	den	Ablauftermin,	 zahlen	wir	
das	Vertragsguthaben,	mindestens	jedoch	die	garantierte	Er-
lebensfallleistung.	Die	garantierte	Erlebensfallleistung	ist	ge-
ringer	als	die	Summe	der	insgesamt	eingezahlten	Beiträge.	
Bei	besonders	ungünstiger	Kapitalmarktentwicklung	könnte	
sich	als	Vertragsguthaben	(siehe	Abs.	4)	zum	Ablauftermin	
auch	nur	die	garantierte	Erlebensfallleistung	ergeben.

	 Während	der	Versicherungsdauer	kann	sich	die	garantierte	
Erlebensfallleistung	 durch	 das	 Sicherungsmanagement	 er-
höhen	(siehe	§	13).

Anlage Ihres Vertragsguthabens
(4)	 Ihr	Vertragsguthaben	entspricht	dem	Wert	der	Ihnen	zuste-

henden	 Anteile	 am	 Wertsicherungsfonds,	 am	 Fonds	 ohne	

Leistung
§	1	 Welche	Leistungen	erbringen	wir?
§	2	 Wie	erfolgt	die	Überschussbeteiligung?
§	3	 Wann	beginnt	Ihr	Versicherungsschutz?
§	4	 Was	 gilt	 bei	 Polizei-	 oder	 Wehrdienst,	 Unruhen,	 Krieg	

oder	Einsatz	bzw.	Freisetzen	von	ABC-Waffen/-Stoffen?
§	5	 Was	ist	zu	beachten,	wenn	eine	Leistung	verlangt	wird?
§	6	 Welche	Bedeutung	hat	der	Versicherungsschein?
§	7	 Wer	erhält	die	Leistung?

Beitrag
§	8	 Wie	verwenden	wir	Ihre	Beiträge?
§	9	 Was	müssen	Sie	bei	der	Beitragszahlung	beachten?
§	10	 Was	geschieht,	wenn	Sie	einen	Beitrag	nicht	rechtzeitig	

zahlen?

Besonderheiten der Fondsanlage
§	11	 In	welchen	Fällen	können	wir	die	Fonds	austauschen?
§	12	 Wann	 können	 Sie	 den	 Fonds	 ohne	 Garantie	 austau-

schen?

Garantie	 (insgesamt	 das	 Sondervermögen)	 und	 am	 Siche-
rungsvermögen	 (Das Sicherungsvermögen der VPV dient zur Siche-
rung der Ansprüche aller Versicherungsnehmer. Ihre Anteile am Siche-
rungsvermögen erhalten stets eine positive Verzinsung).	 Während	
der	Laufzeit	werden	die	Ihnen	zustehenden	Anteile	an	den	
Fonds	 und	 am	 Sicherungsvermögen	 (siehe	 §	 8)	 zwischen	
Fonds	 und	 Sicherungsvermögen	 monatlich	 neu	 aufgeteilt.	
Die	neue	Aufteilung	erfolgt	mithilfe	eines	methodischen	Re-
chenverfahrens,	welches	die	garantierten	Leistungen	unter	
Berücksichtigung	 der	 garantierten	 Verzinsung	 des	 Siche-
rungsvermögens	 sowie	 der	 Garantie	 des	 Wertsicherungs-
fonds	sicherstellt.	

	 Wir	erwerben	die	Fondsanteile,	ohne	hierfür	einen	Ausgabe-
aufschlag	zahlen	zu	müssen	oder	zu	fordern.	

	 Wir	 sind	berechtigt,	 das	gesamte	Vertragsguthaben	 im	Si-
cherungsvermögen	 anzulegen,	 sofern	 und	 solange	 eine	
Anlage	 in	Fonds	 Ihrem	Interesse	an	einer	sicheren	und	an-
gemessenen	Erreichung	der	Vertragsziele	widerspricht	oder	
sofern	und	solange	dies	zur	Wahrung	der	Belange	der	Versi-
cherten	im	Sinne	unserer	aufsichtsrechtlichen	Verpflichtun-
gen	erforderlich	ist.

(5)	 Erträge	aus	den	Fonds	fließen	diesen	unmittelbar	zu,	soweit	
sie	nicht	ausgeschüttet	werden.	Ausgeschüttete	Erträge	le-
gen	wir	in	Ihrem	Vertragsguthaben	an.	Die	Erträge	können	
sich	durch	Verwaltungskosten,	Steuern,	sonstige	Gebühren	
und	Abgaben	aufgrund	gesetzlicher	oder	 vertraglicher	Re-
gelungen	reduzieren.

(6)	 Die	Entwicklung	der	Vermögenswerte	des	Sondervermögens	
ist	abhängig	von	der	Entwicklung	der	Kapitalmärkte,	sodass	
wir	den	Geldwert	der	Leistungen	über	die	vereinbarten	Ga-
rantieleistungen	hinaus	nicht	garantieren	können.

	 Das	bedeutet,	dass	die	Leistungen	je	nach	Entwicklung	der	
Vermögenswerte	des	Sondervermögens	höher	oder	niedri-
ger	 ausfallen	 können.	 Bei	 Ablauf	 bzw.	 Tod	 stehen	 jedoch	
mindestens	die	Garantieleistungen	zur	Verfügung.

Unsere Leistung bei Tod der versicherten Person
(7)	 Bei	Tod	der	versicherten	Person	zahlen	wir	eine	Todesfallleis-

tung:
	 Stirbt	die	versicherte	Person	während	der	ersten	drei	Jahre	

der	 Versicherungsdauer	 (Wartezeit),	 so	 wird	 das	 Vertrags-
guthaben	ausgezahlt.	

	 Stirbt	die	versicherte	Person	nach	Ablauf	der	Wartezeit,	zah-
len	wir	zusätzlich	zum	Vertragsguthaben	eine	Zusatztodes-
fallleistung.	Diese	Zusatztodesfallleistung	beträgt	drei	Jahre	

Sicherungsmanagement
§	13	 Was	leistet	das	kostenfreie	Sicherungsmanagement?

Kündigung und Beitragsfreistellung
§	14	 Wann	 können	 Sie	 Ihren	 Vertrag	 kündigen	 und	 welche	

Leistungen	erbringen	wir?
§	15	 Wann	können	Sie	 Ihren	Vertrag	beitragsfrei	stellen	und	

welche	Auswirkungen	hat	dies	auf	unsere	Leistungen?
§	16	 Wie	werden	die	Kosten	Ihres	Vertrages	finanziert?

Sonstige Vertragsbestimmungen
§	17	 Was	gilt	bei	Änderung	Ihrer	Postanschrift	und	Ihres	Na-

mens?
§	18	 Welche	weiteren	Auskunftspflichten	haben	Sie?
§	19	 Welche	 Kosten	 können	 wir	 Ihnen	 gesondert	 in	 Rech-

nung	stellen?
§	20	 Welches	Recht	findet	auf	Ihren	Vertrag	Anwendung?
§	21	 Wo	ist	der	Gerichtsstand?
§	22	 An	wen	können	Sie	sich	wenden,	wenn	Sie	mit	uns	ein-

mal	nicht	zufrieden	sind?
§	23	 Was	gilt	bei	Unwirksamkeit	von	Bestimmungen?
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Jahre	 auszugleichen.	 Die	 Rückstellung	 für	 Beitragsrücker-
stattung	 dürfen	 wir	 grundsätzlich	 nur	 für	 die	 Überschuss-
beteiligung	 der	 Versicherungsnehmer	 verwenden.	 Nur	 in	
gesetzlich	festgelegten	Ausnahmefällen	können	wir	hiervon	
mit	Zustimmung	der	Aufsichtsbehörde	abweichen.

	 Ansprüche  auf  eine  bestimmte  Höhe  der  Beteiligung 
Ihres  Vertrages  am  Überschuss  ergeben  sich  aus  der 
Zuführung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung 
nicht.

Wie wird Ihr Vertrag an dem Überschuss beteiligt?
(3)	 Wir	 haben	 gleichartige	 Versicherungen	 (z.	 B.	 Rentenversi-

cherungen,	Risikolebensversicherungen,	Berufsunfähigkeits-
versicherungen)	 zu	 Bestandsgruppen	 zusammengefasst.	
Bestandsgruppen	bilden	wir,	 um	die	Unterschiede	bei	 den	
versicherten	Risiken	 zu	berücksichtigen.	Bei	 der	Verteilung	
des	Überschusses	auf	die	einzelnen	Verträge	wenden	wir	ein	
verursachungsorientiertes	Verfahren	an.	Hierzu	können	wir	
innerhalb	 einer	 Bestandsgruppe	 gegebenenfalls	 durch	 die	
Bildung	von	Überschussgruppen	weiter	differenzieren.	Wir	
verteilen	 den	 Überschuss	 in	 dem	 Maß,	 wie	 die	 Bestands-
gruppen	bzw.	Überschussgruppen	zu	seiner	Entstehung	bei-
getragen	haben.	Hat	eine	Bestandsgruppe	oder	Überschuss-
gruppe	nicht	zur	Entstehung	des	Überschusses	beigetragen,	
besteht	insoweit	kein	Anspruch	auf	Überschussbeteiligung.	
Ihr	Vertrag	ist	der	Bestandsgruppe	131	zugeordnet.

(a) Laufender Überschuss
	 Wir	gewähren	folgende	dem	einzelnen	Vertrag	zugeord-

neten	Überschussanteile	in	Form	eines	laufenden	Über-
schussanteils.	

	 Ihr	Vertrag	erhält	ab	Vertragsbeginn	einen	Überschuss-
anteil	 in	 Prozent	 des	 Guthabens	 im	 Sicherungsvermö-
gen.	Hiermit	werden	Sie	insbesondere	an	den	Kapitaler-
trägen	des	Sicherungsvermögens	beteiligt.

	 Zusätzlich	 erhält	 Ihr	 Vertrag	 einen	 Risikoüberschussan-
teil.	Der	Risikoüberschussanteil	wird	in	Prozent	des	mo-
natlichen	Risikobeitrags	bemessen.	Der	Risikobeitrag	ist	
der	Teil	des	Beitrags,	der	kalkulatorisch	für	die	Finanzie-
rung	der	Zusatztodesfallleistung	(siehe	§	1	Abs.	7)	vorge-
sehen	ist.	

	 Weiter	erhält	Ihr	Vertrag	fondsabhängige	Überschussan-
teile,	die	sich	in	Prozent	des	jeweiligen	Fondsguthabens	
bemessen.	Die	Höhe	dieser	Überschussanteile	kann	sich	
je	nach	Fonds	unterscheiden.	

	 Alle	 diese	 Überschussanteile	 werden	 in	 Fondsanteilen	
angelegt	und	erhöhen	das	Vertragsguthaben.

	 Die	Zuteilung	der	laufenden	Überschüsse	erfolgt	monat-
lich.	Die	deklarierten	 laufenden	Überschusssätze	 veröf-
fentlichen	wir	in	unserem	Geschäftsbericht.	Deren	Höhe	
kann	sich	während	der	Laufzeit	Ihres	Vertrages	ändern.	
Sie	können	auch	zu	null	festgesetzt	sein.

(b) Schlussüberschuss
	 Erlebt	die	versicherte	Person	den	Ablauftermin	 (Ende der 

Versicherungsdauer),	 gewähren	 wir	 zusätzlich	 zu	 den	 lau-
fenden	 Überschussanteilen	 einen	 Schlussüberschuss.	
Dieser	besteht	aus	einem	Schlussüberschuss	 in	Prozent	
der	 Summe	 der	 gezahlten	 Risikobeiträge	 und	 einem	
Schlussüberschuss	in	Prozent	der	gezahlten	Beiträge.	Bei	
Ablauf	 wird	 der	 Schlussüberschuss	 ausgezahlt.	 Bei	 Tod	
der	versicherten	Person	vor	dem	Ablauftermin	oder	bei	
Kündigung	 wird	 ein	 reduzierter	 Schlussüberschuss	 ge-
währt.

	 Den	für	ein	Jahr	festgelegten	Schlussüberschusssatz	ver-
öffentlichen	 wir	 in	 unserem	 Geschäftsbericht.	 Er	 kann	
sich	ändern	und	auch	zu	null	festgesetzt	sein.

(4)	 Der	Vorstand	legt	jedes	Jahr	auf	Vorschlag	des	Verantwortli-
chen	Aktuars	fest,	wie	der	Überschuss	verteilt	wird	und	setzt	
die	entsprechenden	Überschussanteilsätze	fest	(Überschuss-
deklaration).	Dabei	achtet	er	darauf,	dass	die	Verteilung	ver-
ursachungsorientiert	erfolgt.

nach	dem	Versicherungsbeginn	10	%	der	bis	zum	Stichtag	
eingezahlten	Beiträge.	Dieser	Prozentsatz	sinkt	zum	Jahres-
tag	(fällt der Versicherungsbeginn Ihres Vertrages z. B. auf den 01.04., 
so ist der Jahrestag jeweils der 01.04. eines Jahres)	 in	 jährlich	glei-
chen	Schritten	bis	auf	0	%	zum	Ablauftermin.	

	 Die	 Informationen	 zur	Höhe	der	garantierten	 Todesfallleis-
tung	können	Sie	der	Tabelle	der	Garantiewerte	in	Ihrem	Ver-
sicherungsschein	entnehmen.

	 Dabei	 legen	wir	als	Stichtag	zur	Ermittlung	des	Wertes	 Ih-
rer	Anteile	am	Sondervermögen	den	ersten	Handelstag	der	
Fonds	 nach	 Eingang	 des	 Totenscheins/der	 Sterbeurkunde	
zugrunde.	Die	Auszahlung	der	Todesfallleistung	kann	 tech-
nisch	bedingt	erst	wenige	Tage	nach	diesem	Termin	erfolgen.

Art unserer Leistung
(8)	 Die	 Leistungen	 erbringen	 wir	 ausschließlich	 in	 Geld.	 Eine	

Übertragung	 der	 Anteile	 der	 Fonds	 ist	 nicht	 möglich.	 Als	
Stichtag	zur	Ermittlung	des	Wertes	des	Vertragsguthabens	
bei	Ablauf	legen	wir	den	letzten	Handelstag	der	Fonds	vor	
dem	vereinbarten	Ablauftermin	 fest.	Die	Auszahlung	kann	
technisch	bedingt	erst	wenige	Tage	nach	diesem	Termin	er-
folgen.

Vertragsende
(9)	 Der	VPV	ZukunftsplanVL	endet	bei	Tod,	Kündigung	oder	Ab-

lauf.

Unsere Leistung aus der Überschussbeteiligung
(10)	Es	 kann	 sich	 eine	 Leistung	 aus	 der	 Überschussbeteiligung	

ergeben	(siehe	§	2).	Entscheidend	für	den	Gesamtertrag	des	
Vertrages	 ist	 aber	 insbesondere	 die	 Entwicklung	 des	 Son-
dervermögens,	an	dem	Sie	unmittelbar	beteiligt	sind	(siehe	
Abs.	4).

§ 2
Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?

(1)	 Wir	beteiligen	Sie	an	dem	Überschuss	und	an	den	Bewer-
tungsreserven	(Überschussbeteiligung).	Die	Leistung	aus	der	
Überschussbeteiligung	kann	auch	null	Euro	betragen.	In	den	
nachfolgenden	Absätzen	erläutern	wir	Ihnen,
>	 wie	wir	den	in	einem	Geschäftsjahr	entstandenen	Über-

schuss	unseres	Unternehmens	ermitteln	und	wie	wir	die-
sen	verwenden	(Abs.	2),

>	 wie	Ihr	Vertrag	an	dem	Überschuss	beteiligt	wird	(Abs.	3	
und	4),

>	 wie	Bewertungsreserven	entstehen	und	wie	wir	diese	Ih-
rem	Vertrag	zuordnen	(Abs.	5	und	6),

>	 warum	 wir	 die	 Höhe	 der	 Überschussbeteiligung	 Ihres	
Vertrages	nicht	garantieren	können	(Abs.	7)	und

>	 wie	wir	Sie	über	die	Überschussbeteiligung	informieren	
(Abs.	8	und	9).

Wie ermitteln wir den  in einem Geschäftsjahr entstande-
nen Überschuss unseres Unternehmens  und  wie verwen-
den wir diesen?
(2)	 Den	 in	 einem	 Geschäftsjahr	 entstandenen	 Überschuss	 un-

seres	 Unternehmens	 (Rohüberschuss)	 ermitteln	 wir	 nach	
handels-	und	aufsichtsrechtlichen	Vorschriften.	Mit	der	Fest-
stellung	 des	 Jahresabschlusses	 legen	 wir	 fest,	 welcher	 Teil	
des	 Rohüberschusses	 für	 die	 Überschussbeteiligung	 aller	
überschussberechtigten	 Verträge	 zur	 Verfügung	 steht.	 Da-
bei	beachten	wir	die	aufsichtsrechtlichen	Vorgaben,	derzeit	
insbesondere	die	Mindestzuführungsverordnung	(Verordnung 
über die Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebensversicherung).

	 Den	 danach	 zur	 Verfügung	 stehenden	 Teil	 des	 Rohüber-
schusses	führen	wir	der	Rückstellung	für	Beitragsrückerstat-
tung	zu,	soweit	wir	ihn	nicht	als	Direktgutschrift	unmittelbar	
den	überschussberechtigten	Versicherungsverträgen	gutge-
schrieben	haben.	Sinn	der	Rückstellung	für	Beitragsrücker-
stattung	 ist	 es,	 Schwankungen	 des	 Überschusses	 über	 die	
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(2)	 Stirbt	die	versicherte	Person	 in	unmittelbarem	oder	mittel-
barem	Zusammenhang	mit	kriegerischen	Ereignissen,	ist	un-
sere	Leistung	eingeschränkt.	 In	diesem	Fall	beschränkt	sich	
eine	 für	 den	 Todesfall	 vereinbarte	 Kapitalleistung	 auf	 die	
Auszahlung	des	Vertragsguthabens.	Die	Zusatztodesfallleis-
tung	(siehe	§	1	Abs.	7)	entfällt	nicht,	wenn	die	versicherte	
Person	in	unmittelbarem	oder	mittelbarem	Zusammenhang	
mit	kriegerischen	Ereignissen	stirbt,	denen	sie	während	ei-
nes	 Aufenthaltes	 außerhalb	 der	 Bundesrepublik	 Deutsch-
land	ausgesetzt	und	an	denen	sie	nicht	aktiv	beteiligt	war.

(3)	 In	 folgenden	 Fällen	 beschränkt	 sich	 die	 Todesfallleistung	
ebenfalls	auf	die	Auszahlung	des	Vertragsguthabens:

	 Die	versicherte	Person	stirbt	in	unmittelbarem	oder	mittelba-
rem	Zusammenhang	mit
>	 dem	 vorsätzlichen	 Einsatz	 von	 atomaren,	 biologischen	

oder	chemischen	Waffen	oder
>	 dem	vorsätzlichen	Einsatz	oder	der	vorsätzlichen	Freiset-

zung	 von	 radioaktiven,	 biologischen	 oder	 chemischen	
Stoffen.

	 Der	Einsatz	bzw.	das	Freisetzen	muss	dabei	darauf	gerichtet	
sein,	 das	 Leben	 einer	 Vielzahl	 von	 Personen	 zu	 gefährden	
und	muss	dazu	führen,	dass	die	Erfüllbarkeit	der	zugesagten	
Leistungen	nicht	mehr	gewährleistet	 ist.	Dies	muss	von	ei-
nem	unabhängigen	Treuhänder	bestätigt	werden.

	 Das	Vertragsguthaben	berechnen	wir	zum	ersten	Handelstag	
der	Fonds	nach	Eingang	des	Totenscheins/der	Sterbeurkunde.

§ 5
Was ist zu beachten, wenn eine Leistung verlangt wird?

(1)	 Wird	 eine	 Leistung	 aus	dem	Vertrag	beansprucht,	 können	
wir	 verlangen,	 dass	 uns	 der	 Versicherungsschein	 und	 ein	
Zeugnis	 über	 den	 Tag	 der	 Geburt	 der	 versicherten	 Person	
sowie	die	Auskunft	nach	§	18	vorgelegt	werden.

(2)	 Der	Tod	der	versicherten	Person	muss	uns	unverzüglich	(d. h. 
ohne schuldhaftes Zögern)	mitgeteilt	werden.	Außerdem	muss	
uns	eine	amtliche	Sterbeurkunde	mit	Angabe	von	Alter	und	
Geburtsort	vorgelegt	werden.

(3)	 Bei	 Überweisung	 von	 Leistungen	 in	 Länder	 außerhalb	 des	
Europäischen	Wirtschaftsraumes	trägt	die	empfangsberech-
tigte	Person	die	damit	verbundene	Gefahr	und	Mehrkosten.

§ 6
Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?
(1)	 Wir	können	Ihnen	den	Versicherungsschein	in	Textform	(in les-

barer Form, z. B. Papierform oder E-Mail)	 übermitteln.	 Stellen	 wir	
diesen	als	Dokument	 in	Papierform	aus,	dann	 liegt	eine	Ur-
kunde	vor.	Sie	können	die	Ausstellung	als	Urkunde	verlangen.

(2)	 Den	 Inhaber	der	Urkunde	können	wir	 als	berechtigt	 anse-
hen,	über	die	Rechte	aus	dem	Vertrag	zu	verfügen,	 insbe-
sondere	 Leistungen	 in	 Empfang	 zu	 nehmen.	 Wir	 können	
aber	verlangen,	dass	uns	der	Inhaber	der	Urkunde	seine	Be-
rechtigung	nachweist.

§ 7
Wer erhält die Leistung?
(1)	 Als	unser	Versicherungsnehmer	können	Sie	bestimmen,	wer	

die	 Leistung	 erhält.	 Wenn	 Sie	 keine	 Bestimmung	 treffen,	
leisten	wir	an	Sie	oder	an	Ihre	Erben.

Bezugsberechtigung
(2)	 Sie	können	uns	widerruflich	oder	unwiderruflich	eine	andere	

Person	benennen,	die	die	Leistung	erhalten	soll	(Bezugsbe-
rechtigter).

	 Wenn	Sie	ein	Bezugsrecht	widerruflich	bestimmen,	erwirbt	
der	Bezugsberechtigte	das	Recht	 auf	die	 Leistung	erst	mit	
dem	Eintritt	des	jeweiligen	Versicherungsfalls.	Deshalb	kön-
nen	Sie	Ihre	Bestimmung	bis	zum	Eintritt	des	jeweiligen	Ver-
sicherungsfalls	jederzeit	widerrufen.

	 Ihr	Vertrag	erhält	auf	der	Grundlage	der	Überschussdekla-
ration	Anteile	an	den	Überschüssen.	Die	Mittel	hierfür	wer-
den	 bei	 der	 Direktgutschrift	 zulasten	 des	 Ergebnisses	 des	
Geschäftsjahres	 finanziert,	 ansonsten	 der	 Rückstellung	 für	
Beitragsrückerstattung	entnommen.

Wie  entstehen  Bewertungsreserven  und  wie  ordnen  wir 
diese Ihrem Vertrag zu?
(5)	 Bewertungsreserven	entstehen,	wenn	der	Marktwert	der	Ka-

pitalanlagen	im	Sicherungsvermögen	über	ihrem	jeweiligen	
handelsrechtlichen	Buchwert	liegt.	Die	Bewertungsreserven,	
die	nach	den	maßgebenden	rechtlichen	Vorschriften	für	die	
Beteiligung	der	Verträge	zu	berücksichtigen	sind,	ordnen	wir	
den	 Verträgen	 anteilig	 rechnerisch	 zu.	 Dabei	 wenden	 wir	
ein	 verursachungsorientiertes	Verfahren	an.	Bewertungsre-
serven	auf	festverzinsliche	Anlagen	sind	gemäß	derzeitiger	
aufsichtsrechtlicher	Regelung	 (vgl.	§	139	Abs.	3	VAG)	nur	
insoweit	zu	berücksichtigen,	als	sie	einen	ggf.	vorhandenen	
Sicherungsbedarf	(vgl.	§	139	Abs.	4	VAG)	übersteigen.	Die	
Höhe	der	Bewertungsreserven	ermitteln	wir	mindestens	ein-
mal	jährlich	neu.	

(6)	 Bei	Beendigung	des	Vertrages	(durch	Tod,	Kündigung	oder	
Erleben	 des	 Ablauftermins)	 gilt	 außerdem	 Folgendes:	 Wir	
teilen	Ihrem	Vertrag	dann	den	für	diesen	Zeitpunkt	zugeord-
neten	Anteil	an	den	Bewertungsreserven	gemäß	der	jeweils	
geltenden	gesetzlichen	Regelung	zu.

	 Aufsichtsrechtliche	 Regelungen	 können	 dazu	 führen,	 dass	
die	Beteiligung	an	den	Bewertungsreserven	ganz	oder	teil-
weise	entfällt.

Warum  können  wir  die  Höhe  der  Überschussbeteiligung 
nicht garantieren?
(7)	 Die	Höhe	der	Überschussbeteiligung	hängt	von	vielen	Ein-

flüssen	ab,	die	nicht	vorhersehbar	und	von	uns	nur	begrenzt	
beeinflussbar	 sind.	 Einflussfaktoren	 sind	 insbesondere	 die	
Entwicklung	des	Kapitalmarkts,	des	versicherten	Risikos	und	
der	Kosten.	Die	Höhe	der	künftigen	Überschussbeteiligung	
kann	also	nicht	garantiert	werden.	Sie	kann	auch	null	Euro	
betragen.

Wie informieren wir über die Überschussbeteiligung?
(8)	 Die	 festgelegten	 Überschussanteilsätze	 veröffentlichen	 wir	

jährlich	 in	unserem	Geschäftsbericht.	Wir	weisen	sie	unter	
Nennung	des	Tarifs	in	Abhängigkeit	vom	Zugangszeitpunkt	
aus.	Den	Geschäftsbericht	können	Sie	im	Internet	auf	unse-
rer	Website	www.vpv.de	aufrufen	und	herunterladen	oder	
auch	bei	uns	anfordern.

(9)	 Über	den	Stand	Ihrer	Ansprüche	informieren	wir	Sie	jährlich.	
Dabei	 berücksichtigen	 wir	 die	 Überschussbeteiligung	 Ihres	
Vertrages.	Darüber	hinaus	 informieren	wir	Sie	gerne	 jeder-
zeit	auf	Ihren	Wunsch	hin	über	den	aktuellen	Wert	Ihrer	Ver-
sicherung.

§ 3
Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

Ihr	Versicherungsschutz	beginnt,	wenn	Sie	den	Vertrag	mit	uns	
abgeschlossen	haben.	Jedoch	besteht	vor	dem	im	Versicherungs-
schein	 angegebenen	 Versicherungsbeginn	 kein	 Versicherungs-
schutz.	Unsere	Leistungspflicht	kann	entfallen,	wenn	der	Beitrag	
nicht	rechtzeitig	gezahlt	wird	(siehe	§	9	Abs.	2	und	3	und	§	10).

§ 4
Was gilt bei Polizei- oder Wehrdienst, Unruhen, Krieg oder 
Einsatz bzw. Freisetzen von ABC-Waffen/-Stoffen?

(1)	 Grundsätzlich	 leisten	 wir	 unabhängig	 davon,	 auf	 welcher	
Ursache	der	Versicherungsfall	beruht.	Wir	leisten	auch	dann,	
wenn	die	versicherte	Person	in	Ausübung	des	Polizei-	oder	
Wehrdienstes	oder	bei	inneren	Unruhen	gestorben	ist.
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(2)	 Stirbt	die	versicherte	Person	 in	unmittelbarem	oder	mittel-
barem	Zusammenhang	mit	kriegerischen	Ereignissen,	ist	un-
sere	Leistung	eingeschränkt.	 In	diesem	Fall	beschränkt	sich	
eine	 für	 den	 Todesfall	 vereinbarte	 Kapitalleistung	 auf	 die	
Auszahlung	des	Vertragsguthabens.	Die	Zusatztodesfallleis-
tung	(siehe	§	1	Abs.	7)	entfällt	nicht,	wenn	die	versicherte	
Person	in	unmittelbarem	oder	mittelbarem	Zusammenhang	
mit	kriegerischen	Ereignissen	stirbt,	denen	sie	während	ei-
nes	 Aufenthaltes	 außerhalb	 der	 Bundesrepublik	 Deutsch-
land	ausgesetzt	und	an	denen	sie	nicht	aktiv	beteiligt	war.

(3)	 In	 folgenden	 Fällen	 beschränkt	 sich	 die	 Todesfallleistung	
ebenfalls	auf	die	Auszahlung	des	Vertragsguthabens:

	 Die	versicherte	Person	stirbt	in	unmittelbarem	oder	mittelba-
rem	Zusammenhang	mit
>	 dem	 vorsätzlichen	 Einsatz	 von	 atomaren,	 biologischen	

oder	chemischen	Waffen	oder
>	 dem	vorsätzlichen	Einsatz	oder	der	vorsätzlichen	Freiset-

zung	 von	 radioaktiven,	 biologischen	 oder	 chemischen	
Stoffen.

	 Der	Einsatz	bzw.	das	Freisetzen	muss	dabei	darauf	gerichtet	
sein,	 das	 Leben	 einer	 Vielzahl	 von	 Personen	 zu	 gefährden	
und	muss	dazu	führen,	dass	die	Erfüllbarkeit	der	zugesagten	
Leistungen	nicht	mehr	gewährleistet	 ist.	Dies	muss	von	ei-
nem	unabhängigen	Treuhänder	bestätigt	werden.

	 Das	Vertragsguthaben	berechnen	wir	zum	ersten	Handelstag	
der	Fonds	nach	Eingang	des	Totenscheins/der	Sterbeurkunde.

§ 5
Was ist zu beachten, wenn eine Leistung verlangt wird?

(1)	 Wird	 eine	 Leistung	 aus	dem	Vertrag	beansprucht,	 können	
wir	 verlangen,	 dass	 uns	 der	 Versicherungsschein	 und	 ein	
Zeugnis	 über	 den	 Tag	 der	 Geburt	 der	 versicherten	 Person	
sowie	die	Auskunft	nach	§	18	vorgelegt	werden.

(2)	 Der	Tod	der	versicherten	Person	muss	uns	unverzüglich	(d. h. 
ohne schuldhaftes Zögern)	mitgeteilt	werden.	Außerdem	muss	
uns	eine	amtliche	Sterbeurkunde	mit	Angabe	von	Alter	und	
Geburtsort	vorgelegt	werden.

(3)	 Bei	 Überweisung	 von	 Leistungen	 in	 Länder	 außerhalb	 des	
Europäischen	Wirtschaftsraumes	trägt	die	empfangsberech-
tigte	Person	die	damit	verbundene	Gefahr	und	Mehrkosten.

§ 6
Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?
(1)	 Wir	können	Ihnen	den	Versicherungsschein	in	Textform	(in les-

barer Form, z. B. Papierform oder E-Mail)	 übermitteln.	 Stellen	 wir	
diesen	als	Dokument	 in	Papierform	aus,	dann	 liegt	eine	Ur-
kunde	vor.	Sie	können	die	Ausstellung	als	Urkunde	verlangen.

(2)	 Den	 Inhaber	der	Urkunde	können	wir	 als	berechtigt	 anse-
hen,	über	die	Rechte	aus	dem	Vertrag	zu	verfügen,	 insbe-
sondere	 Leistungen	 in	 Empfang	 zu	 nehmen.	 Wir	 können	
aber	verlangen,	dass	uns	der	Inhaber	der	Urkunde	seine	Be-
rechtigung	nachweist.

§ 7
Wer erhält die Leistung?
(1)	 Als	unser	Versicherungsnehmer	können	Sie	bestimmen,	wer	

die	 Leistung	 erhält.	 Wenn	 Sie	 keine	 Bestimmung	 treffen,	
leisten	wir	an	Sie	oder	an	Ihre	Erben.

Bezugsberechtigung
(2)	 Sie	können	uns	widerruflich	oder	unwiderruflich	eine	andere	

Person	benennen,	die	die	Leistung	erhalten	soll	(Bezugsbe-
rechtigter).

	 Wenn	Sie	ein	Bezugsrecht	widerruflich	bestimmen,	erwirbt	
der	Bezugsberechtigte	das	Recht	 auf	die	 Leistung	erst	mit	
dem	Eintritt	des	jeweiligen	Versicherungsfalls.	Deshalb	kön-
nen	Sie	Ihre	Bestimmung	bis	zum	Eintritt	des	jeweiligen	Ver-
sicherungsfalls	jederzeit	widerrufen.

	 Ihr	Vertrag	erhält	auf	der	Grundlage	der	Überschussdekla-
ration	Anteile	an	den	Überschüssen.	Die	Mittel	hierfür	wer-
den	 bei	 der	 Direktgutschrift	 zulasten	 des	 Ergebnisses	 des	
Geschäftsjahres	 finanziert,	 ansonsten	 der	 Rückstellung	 für	
Beitragsrückerstattung	entnommen.

Wie  entstehen  Bewertungsreserven  und  wie  ordnen  wir 
diese Ihrem Vertrag zu?
(5)	 Bewertungsreserven	entstehen,	wenn	der	Marktwert	der	Ka-

pitalanlagen	im	Sicherungsvermögen	über	ihrem	jeweiligen	
handelsrechtlichen	Buchwert	liegt.	Die	Bewertungsreserven,	
die	nach	den	maßgebenden	rechtlichen	Vorschriften	für	die	
Beteiligung	der	Verträge	zu	berücksichtigen	sind,	ordnen	wir	
den	 Verträgen	 anteilig	 rechnerisch	 zu.	 Dabei	 wenden	 wir	
ein	 verursachungsorientiertes	Verfahren	an.	Bewertungsre-
serven	auf	festverzinsliche	Anlagen	sind	gemäß	derzeitiger	
aufsichtsrechtlicher	Regelung	 (vgl.	§	139	Abs.	3	VAG)	nur	
insoweit	zu	berücksichtigen,	als	sie	einen	ggf.	vorhandenen	
Sicherungsbedarf	(vgl.	§	139	Abs.	4	VAG)	übersteigen.	Die	
Höhe	der	Bewertungsreserven	ermitteln	wir	mindestens	ein-
mal	jährlich	neu.	

(6)	 Bei	Beendigung	des	Vertrages	(durch	Tod,	Kündigung	oder	
Erleben	 des	 Ablauftermins)	 gilt	 außerdem	 Folgendes:	 Wir	
teilen	Ihrem	Vertrag	dann	den	für	diesen	Zeitpunkt	zugeord-
neten	Anteil	an	den	Bewertungsreserven	gemäß	der	jeweils	
geltenden	gesetzlichen	Regelung	zu.

	 Aufsichtsrechtliche	 Regelungen	 können	 dazu	 führen,	 dass	
die	Beteiligung	an	den	Bewertungsreserven	ganz	oder	teil-
weise	entfällt.

Warum  können  wir  die  Höhe  der  Überschussbeteiligung 
nicht garantieren?
(7)	 Die	Höhe	der	Überschussbeteiligung	hängt	von	vielen	Ein-

flüssen	ab,	die	nicht	vorhersehbar	und	von	uns	nur	begrenzt	
beeinflussbar	 sind.	 Einflussfaktoren	 sind	 insbesondere	 die	
Entwicklung	des	Kapitalmarkts,	des	versicherten	Risikos	und	
der	Kosten.	Die	Höhe	der	künftigen	Überschussbeteiligung	
kann	also	nicht	garantiert	werden.	Sie	kann	auch	null	Euro	
betragen.

Wie informieren wir über die Überschussbeteiligung?
(8)	 Die	 festgelegten	 Überschussanteilsätze	 veröffentlichen	 wir	

jährlich	 in	unserem	Geschäftsbericht.	Wir	weisen	sie	unter	
Nennung	des	Tarifs	in	Abhängigkeit	vom	Zugangszeitpunkt	
aus.	Den	Geschäftsbericht	können	Sie	im	Internet	auf	unse-
rer	Website	www.vpv.de	aufrufen	und	herunterladen	oder	
auch	bei	uns	anfordern.

(9)	 Über	den	Stand	Ihrer	Ansprüche	informieren	wir	Sie	jährlich.	
Dabei	 berücksichtigen	 wir	 die	 Überschussbeteiligung	 Ihres	
Vertrages.	Darüber	hinaus	 informieren	wir	Sie	gerne	 jeder-
zeit	auf	Ihren	Wunsch	hin	über	den	aktuellen	Wert	Ihrer	Ver-
sicherung.

§ 3
Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

Ihr	Versicherungsschutz	beginnt,	wenn	Sie	den	Vertrag	mit	uns	
abgeschlossen	haben.	Jedoch	besteht	vor	dem	im	Versicherungs-
schein	 angegebenen	 Versicherungsbeginn	 kein	 Versicherungs-
schutz.	Unsere	Leistungspflicht	kann	entfallen,	wenn	der	Beitrag	
nicht	rechtzeitig	gezahlt	wird	(siehe	§	9	Abs.	2	und	3	und	§	10).

§ 4
Was gilt bei Polizei- oder Wehrdienst, Unruhen, Krieg oder 
Einsatz bzw. Freisetzen von ABC-Waffen/-Stoffen?

(1)	 Grundsätzlich	 leisten	 wir	 unabhängig	 davon,	 auf	 welcher	
Ursache	der	Versicherungsfall	beruht.	Wir	leisten	auch	dann,	
wenn	die	versicherte	Person	in	Ausübung	des	Polizei-	oder	
Wehrdienstes	oder	bei	inneren	Unruhen	gestorben	ist.
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(6)	 Bei	 Fälligkeit	 einer	 Leistung	 werden	 wir	 etwaige	 Beitrags-
rückstände	verrechnen.

§ 10
Was  geschieht,  wenn  Sie  einen  Beitrag  nicht  rechtzeitig 
zahlen?

Erster Beitrag
(1)	 Wenn	Sie	den	ersten	Beitrag	nicht	rechtzeitig	zahlen,	kön-

nen	wir	–	solange	die	Zahlung	nicht	bewirkt	ist	–	vom	Ver-
trag	zurücktreten.	Wir	 sind	nicht	zum	Rücktritt	berechtigt,	
wenn	uns	nachgewiesen	wird,	dass	Sie	die	nicht	rechtzeitige	
Zahlung	nicht	zu	vertreten	haben.

(2)	 Ist	der	erste	Beitrag	bei	Eintritt	des	Versicherungsfalls	noch	
nicht	gezahlt,	sind	wir	nicht	zur	Leistung	verpflichtet.	Dies	gilt	
nur,	wenn	wir	Sie	durch	gesonderte	Mitteilung	in	Textform	
(in lesbarer Form, z. B. Papierform oder E-Mail)	 oder	 durch	 einen	
auffälligen	Hinweis	im	Versicherungsschein	auf	diese	Rechts-
folge	aufmerksam	gemacht	haben.	Unsere	Leistungspflicht	
bleibt	jedoch	bestehen,	wenn	Sie	uns	nachweisen,	dass	Sie	
das	Ausbleiben	der	Zahlung	nicht	zu	vertreten	haben.

Folgebeitrag
(3)	 Zahlen	Sie	einen	Folgebeitrag	nicht	rechtzeitig,	können	wir	

Ihnen	in	Textform	auf	Ihre	Kosten	eine	Zahlungsfrist	setzen.	
Die	Zahlungsfrist	muss	mindestens	zwei	Wochen	betragen.

(4)	 Für	einen	Versicherungsfall,	der	nach	Ablauf	der	gesetzten	
Zahlungsfrist	eintritt,	entfällt	oder	vermindert	sich	der	Ver-
sicherungsschutz,	 wenn	 Sie	 sich	 bei	 Eintritt	 des	 Versiche-
rungsfalls	noch	mit	der	Zahlung	in	Verzug	befinden.	Voraus-
setzung	ist,	dass	wir	Sie	bereits	mit	der	Fristsetzung	auf	diese	
Rechtsfolge	hingewiesen	haben.

(5)	 Nach	 Ablauf	 der	 gesetzten	 Zahlungsfrist	 können	 wir	 den	
Vertrag	 ohne	 Einhaltung	 einer	 Kündigungsfrist	 kündigen,	
wenn	Sie	sich	noch	 immer	mit	den	Beiträgen,	Zinsen	oder	
Kosten	in	Verzug	befinden.	Voraussetzung	ist,	dass	wir	Sie	
bereits	mit	der	Fristsetzung	auf	diese	Rechtsfolge	hingewie-
sen	haben.	Wir	können	die	Kündigung	bereits	mit	der	Frist-
setzung	erklären.	Sie	wird	dann	automatisch	mit	Ablauf	der	
Frist	 wirksam,	 wenn	 Sie	 zu	 diesem	 Zeitpunkt	 noch	 immer	
mit	der	Zahlung	in	Verzug	sind.	Auf	diese	Rechtsfolge	müs-
sen	wir	Sie	ebenfalls	hinweisen.

(6)	 Sie	können	den	angeforderten	Betrag	auch	dann	noch	nach-
zahlen,	 wenn	 unsere	 Kündigung	 wirksam	 geworden	 ist.	
Nachzahlen	können	Sie	nur
>	 innerhalb	eines	Monats	nach	der	Kündigung,
>	 oder,	wenn	die	Kündigung	bereits	mit	der	 Fristsetzung	

verbunden	 worden	 ist,	 innerhalb	 eines	 Monats	 nach	
Frist	ablauf.

	 Zahlen	Sie	 innerhalb	dieses	Zeitraums,	wird	die	Kündigung	
unwirksam,	und	der	Vertrag	besteht	fort.	Für	Versicherungs-
fälle,	 die	 zwischen	 dem	 Ablauf	 der	 Zahlungsfrist	 und	 der	
Zahlung	 eintreten,	 besteht	 kein	oder	 nur	 ein	 verminderter	
Versicherungsschutz.

§ 11
In welchen Fällen können wir die Fonds austauschen?

Wir	behalten	uns	das	Recht	vor,	die	Fonds	durch	gleichwertige	
zu	 ersetzen,	 oder	 das	 Sicherungsniveau	 des	 Wertsicherungs-
fonds	 anzupassen.	 Ein	 Austausch	 kommt	 insbesondere	 in	 Be-
tracht,	wenn	der	neue	Fonds	insgesamt	betrachtet	im	Vergleich	
zum	bisherigen	Fonds	bessere	Leistungen	bietet.	Hierfür	können	
beispielsweise	folgende	Faktoren	ausschlaggebend	sein:
>	 eine	attraktivere	Gebührenstruktur	des	Fondsprodukts,
>	 eine	positivere	Zukunftsprognose	hinsichtlich	der	Leistungs-

fähigkeit	 und	 des	 Leistungsspektrums	 des	 Fondsanbieters,	
auch	im	Hinblick	auf	die	Wertsicherung,

>	 ein	höheres	Leistungsniveau	des	Fondsanbieters	im	Hinblick	
auf	Verwaltung,	Kommunikation	und	Dokumentation,

	 Sie	 können	 ausdrücklich	 bestimmen,	 dass	 der	 Bezugsbe-
rechtigte	sofort	und	unwiderruflich	das	Recht	auf	die	Leis-
tung	erhält.	Sobald	uns	Ihre	Erklärung	zugegangen	ist,	kann	
dieses	Bezugsrecht	nur	noch	mit	Zustimmung	des	unwider-
ruflich	Bezugsberechtigten	geändert	werden.

Abtretung und Verpfändung
(3)	 Sie	können	das	Recht	auf	die	Leistung	bis	zum	Eintritt	des	

jeweiligen	 Versicherungsfalls	 grundsätzlich	 ganz	 oder	 teil-
weise	an	Dritte	abtreten	und	verpfänden,	soweit	derartige	
Verfügungen	rechtlich	möglich	sind.

Anzeige
(4)	 Die	 Einräumung	 und	 der	 Widerruf	 eines	 Bezugsrechts	

(Abs.	2)	sowie	die	Abtretung	und	die	Verpfändung	(Abs.	3)	
sind	uns	gegenüber	nur	und	erst	dann	wirksam,	wenn	sie	
uns	vom	bisherigen	Berechtigten	in	Textform	(in lesbarer Form, 
z. B. Papierform oder E-Mail)	angezeigt	worden	sind.	Der	bisheri-
ge	Berechtigte	sind	im	Regelfall	Sie	als	unser	Versicherungs-
nehmer.	Es	können	aber	auch	andere	Personen	sein,	sofern	
Sie	 bereits	 zuvor	 Verfügungen	 (z. B. unwiderrufliche Bezugsbe-
rechtigung, Abtretung, Verpfändung)	getroffen	haben.

§ 8
Wie verwenden wir Ihre Beiträge?

Wir	führen	Ihre	Beiträge,	soweit	sie	nicht	zur	Deckung	von	Kos-
ten	bestimmt	sind,	dem	Vertragsguthaben	zu.	Wir	entnehmen	
weitere	Kosten	dem	Vertragsguthaben	(siehe	§	16).
Einen	Teil	Ihrer	Beiträge	benötigen	wir	zur	Deckung	des	Todes-
fallrisikos	 (Risikobeiträge).	 Wir	 berechnen	 die	 Risikobeiträge	
nach	 anerkannten	 Regeln	 der	 Versicherungsmathematik	 und	
entnehmen	sie	monatlich	dem	Vertragsguthaben.
Das	Vertragsguthaben	wird	monatlich	neu	aufgeteilt	und	in	dem	
Fonds	 ohne	 Garantie,	 dem	 Wertsicherungsfonds	 und	 dem	 Si-
cherungsvermögen	angelegt.	Die	Aufteilung	erfolgt	nach	einem	
methodischen	Rechenverfahren.	Dabei	werden	die	garantierten	
Leistungen	berücksichtigt.	Bei	der	Anlage	 legen	wir	die	Kurse	
der	Fonds	zu	ihrem	ersten	Handelstag	im	Monat	zugrunde.	

§ 9
Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten?

(1)	 Die	 Zahlung	 der	 Beiträge	 zu	 Ihrem	 VPV	 ZukunftsplanVL	 er-
folgt	monatlich.

(2)	 Den	 ersten	 Beitrag	 (Einlösungsbeitrag)	 müssen	 Sie	 unver-
züglich	(d. h. ohne schuldhaftes Zögern)	nach	Abschluss	des	Ver-
trages	zahlen,	jedoch	nicht	vor	dem	mit	Ihnen	vereinbarten,	
im	Versicherungsschein	angegebenen	Versicherungsbeginn.	
Alle	weiteren	Beiträge	(Folgebeiträge)	werden	jeweils	zu	Be-
ginn	der	vereinbarten	Versicherungsperiode	fällig.	Die	Versi-
cherungsperiode	umfasst	einen	Monat.

(3)	 Sie	haben	den	Beitrag	rechtzeitig	gezahlt,	wenn	Sie	bis	zum	
Fälligkeitstag	(Abs.	2)	alles	getan	haben,	damit	der	Beitrag	
bei	uns	eingeht.	Wenn	die	Einziehung	des	Beitrags	von	ei-
nem	Konto	vereinbart	wurde,	gilt	die	Zahlung	in	folgendem	
Fall	als	rechtzeitig:
>	 Der	Beitrag	konnte	am	Fälligkeitstag	eingezogen	werden	

und
>	 Sie	 haben	 einer	 berechtigten	 Einziehung	 nicht	 wider-

sprochen.
	 Konnten	wir	den	fälligen	Beitrag	ohne	Ihr	Verschulden	nicht	

einziehen,	ist	die	Zahlung	auch	dann	noch	rechtzeitig,	wenn	
sie	unverzüglich	nach	unserer	Zahlungsaufforderung	erfolgt.	
Haben	 Sie	 zu	 vertreten,	 dass	 der	 Beitrag	 wiederholt	 nicht	
eingezogen	 werden	 kann,	 sind	 wir	 berechtigt,	 künftig	 die	
Zahlung	außerhalb	des	Lastschriftverfahrens	zu	verlangen.

(4)	 Für	eine	Stundung	der	Beiträge	ist	eine	schriftliche	Vereinba-
rung	mit	uns	erforderlich.

(5)	 Sie	müssen	die	Beiträge	auf	Ihre	Gefahr	und	Ihre	Kosten	zahlen.
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§ 14
Wann können Sie Ihren Vertrag kündigen und welche Leis-
tungen erbringen wir?

Kündigung
(1)	 Sie	können	Ihren	Vertrag	jederzeit	zum	Schluss	der	 laufen-

den	Versicherungsperiode	(siehe	§	9	Abs.	2	Satz	3)	in	Text-
form	(in lesbarer Form, z. B. Papierform oder E-Mail)	kündigen.	

Zahlung bei Kündigung
(2)	 Wir	zahlen	nach	Kündigung

>	 den	Rückkaufswert	(Abs.	3	und	5)
>	 abzüglich	eines	Stornoabzugs	(Abs.	4).
	 Den	 sich	 ergebenden	 Wert	 bezeichnen	 wir	 als	 Rück-

kaufswert	 nach	 Stornoabzug.	 Der	 Rückkaufswert	 nach	
Stornoabzug	beträgt	aber	mindestens	50	%	der	einge-
zahlten	Beiträge.

>	 Zusätzlich	 zahlen	 wir	 die	 Ihrem	 Vertrag	 zum	 Kündi-
gungszeitpunkt	 zugeordneten	 Schlussüberschüsse	 und	
die	zugeteilten	Bewertungsreserven	aus	(Abs.	6).

	 Beitragsrückstände	werden	davon	abgezogen.

Rückkaufswert
(3)	 Bei	Kündigung	zahlen	wir	nach	§	169	des	Versicherungsver-

tragsgesetzes	(VVG)	den	Rückkaufswert.	Der	Rückkaufswert	
entspricht	 dem	 Wert	 des	 Vertragsguthabens	 zum	 Kündi-
gungstermin.	Der	Ermittlung	des	Wertes	des	Vertragsgutha-
bens	legen	wir	den	letzten	Handelstag	der	Wertsicherungs-
fonds	derjenigen	Versicherungsperiode	zugrunde,	zu	deren	
Ende	Sie	Ihren	Vertrag	gekündigt	haben.	

Stornoabzug
(4)	 Von	dem	nach	Abs.	3	ermittelten	Wert	nehmen	wir	einen	

Stornoabzug	 in	 Höhe	 von	 50	 €	 vor.	 Die	 Darlegungs-	 und	
Beweislast	für	die	generelle	Angemessenheit	der	Höhe	des	
Stornoabzugs	 tragen	wir.	Wir	halten	den	Abzug	 für	ange-
messen.	Wenn	Sie	uns	nachweisen,	dass	der	 von	uns	 vor-
genommene	Stornoabzug	in	Ihrem	Fall	wesentlich	niedriger	
sein	muss,	wird	er	entsprechend	herabgesetzt.	Wenn	Sie	uns	
nachweisen,	dass	der	Abzug	 in	 Ihrem	Fall	überhaupt	nicht	
gerechtfertigt	ist,	entfällt	er.

Herabsetzung des Rückkaufswertes im Ausnahmefall
(5)	 Wir	sind	nach	§	169	Abs.	6	VVG	berechtigt,	den	nach	Abs.	3	

ermittelten	 Wert	 angemessen	 herabzusetzen,	 soweit	 dies	
erforderlich	ist,	um	eine	Gefährdung	der	Belange	der	Versi-
cherungsnehmer,	 insbesondere	durch	eine	Gefährdung	der	
dauernden	Erfüllbarkeit	der	sich	aus	den	Versicherungsver-
trägen	 ergebenden	 Verpflichtungen,	 auszuschließen.	 Die	
Herabsetzung	ist	jeweils	auf	ein	Jahr	befristet.

Überschussbeteiligung
(6)	 Der	Rückkaufswert	nach	Stornoabzug	erhöht	sich	noch	um

>	 den	Schlussüberschussanteil	nach	§	2	Abs.	3	(b)	und
>	 die	 Ihrem	Vertrag	gemäß	§	2	Abs.	6	zuzuteilenden	Be-

wertungsreserven,	soweit	bei	Kündigung	vorhanden.

Mögliche Nachteile
(7)	 Wenn  Sie  Ihren  Vertrag  kündigen,  kann  das  für  Sie 

Nachteile haben. In der Anfangszeit Ihres Vertrages ist 
wegen der Finanzierung von Abschluss- und Vertriebs-
kosten  (siehe § 16) und den Abzugsregelungen  (siehe 
Abs. 4) nur ein geringer Rückkaufswert vorhanden. Der 
Rückkaufswert  erreicht  auch  in  den  Folgejahren  nicht 
unbedingt die Summe der gezahlten Beiträge.

Art und Zeitpunkt der Zahlung
(8)	 Den	Rückkaufswert	nach	Stornoabzug	erbringen	wir	grund-

sätzlich	in	Geld.	Der	Ermittlung	des	Wertes	des	Vertragsgut-
habens	 legen	wir	den	 letzten	Handelstag	der	 Fonds	derje-
nigen	 Versicherungsperiode	 zugrunde,	 zu	 deren	 Ende	 Sie	
Ihren	Vertrag	gekündigt	haben.	Die	Auszahlung	des	Rück-

>	 bessere	Performancekennzahlen.
Im	Übrigen	kommt	ein	Austausch	der	Fonds	in	Betracht,	wenn:
>	 aufgrund	einer	Schließung	oder	Fusion	der	bisherigen	Fonds	

der	 Vertrieb	 durch	 die	 Fondsgesellschaft	 eingestellt	 wird,	
oder

>	 sich	die	rechtlichen	Rahmenbedingungen	für	den	Wertsiche-
rungsfonds	so	ändern,	dass	ein	Festhalten	an	der	aktuellen	
Fondspalette	 nicht	 sinnvoll	 oder	 für	 eine	 der	 involvierten	
Parteien	unzumutbar	ist.

Wenn	 wir	 das	 Sicherungsniveau	 eines	 Fonds	 ändern,	 ändern	
sich	die	Höhen	der	garantierten	Leistungen	nicht.

§ 12
Wann können Sie den Fonds ohne Garantie austauschen?

(1)	 Sie	können,	frühestens	zwei	Jahre	nach	Versicherungsbeginn,	
den	Fonds	ohne	Garantie	austauschen.	 In	diesem	Fall	wird	
der	Teil	des	Vertragsguthabens,	das	in	den	Fonds	ohne	Ga-
rantie	angelegt	wird,	in	einen	risikoärmeren	Fonds	angelegt.	
Details	 über	 den	 risikoärmeren	 Fonds,	 den	 wir	 aktuell	 für	
diese	Option	vorsehen,	können	Sie	gerne	bei	uns	anfordern.	

(2)	 Wenn	 Sie	 bereits	 einen	 Tausch	 vorgenommen	 haben,	 also	
die	Anlage	 im	 risikoärmeren	 Fonds	 erfolgt,	 gilt	 Folgendes:	
Sie	können	den	risikoärmeren	Fonds	mit	dem	aktuell	für	den	
VPV	ZukunftsplanVL	angebotenen	Fonds	ohne	Garantie	aus-
tauschen.	In	diesem	Fall	erfolgt	wieder	die	gesamte	Anlage	
des	Teils	des	Vertragsguthabens,	das	nicht	für	die	Sicherstel-
lung	der	garantierten	 Leistungen	benötigt	wird,	 in	diesem	
Fonds	ohne	Garantie.	Details	über	den	Fonds	ohne	Garantie,	
den	wir	zu	diesem	Zeitpunkt	für	diese	Option	vorsehen,	kön-
nen	Sie	gerne	bei	uns	anfordern.

(3)	 Den	Austausch	des	Fonds	können	Sie	in	Textform	(in lesbarer 
Form, z. B. Papierform oder E-Mail)	mit	einer	Frist	von	fünf	Tagen	
beantragen.	Der	Austausch	erfolgt	entsprechend	Ihrer	Wahl	
zum	ersten	Handelstag	der	Fonds	eines	Monats,	frühestens	
zum	nächsten	Monatsersten.

§ 13
Was leistet das kostenfreie Sicherungsmanagement?

(1)	 Das	kostenfreie	Sicherungsmanagement	wird	während	der	
gesamten	Versicherungsdauer	durchgeführt.	Dabei	wird	je-
weils	zum	Jahrestag	des	Versicherungsbeginns	die	garantier-
te	Erlebensfallleistung	 (bei planmäßiger künftiger Beitragszahlung)	
mit	einem	Prozentsatz	des	aktuellen	Guthabens	verglichen.	
Liegt	dieser	Wert	über	der	garantierten	Erlebensfallleistung,	
so	wird	die	garantierte	Erlebensfallleistung	hierauf	erhöht.	
Beim	 VPV	 ZukunftsplanVL	 steigt	 der	 Prozentsatz	 jährlich	
gleichmäßig	von	50	%	auf	75	%.	

(2)	 Sie	können	das	Sicherungsmanagement	jederzeit	ausschal-
ten,	frühestens	jedoch	zwei	Jahre	nach	dem	Versicherungs-
beginn.	 In	diesem	Fall	wird	das	Sicherungsmanagement	 in	
Zukunft	nicht	mehr	durchgeführt.	Die	erreichten	garantier-
ten	Leistungen	bleiben	jedoch	erhalten.

	 Sie	 können	 das	 Sicherungsmanagement	 jederzeit	 wieder	
einschalten.	In	diesem	Fall	wird	das	Sicherungsmanagement	
zum	 nächsten	 Jahrestag	 des	 Versicherungsbeginns	 wieder	
durchgeführt	(siehe	Abs.	1).

	 Haben	Sie	das	Sicherungsmanagement	ausgeschaltet,	wer-
den	wir	Sie	 fünf	 Jahre	vor	Ablauf	auf	die	Möglichkeit	hin-
weisen,	 das	 Sicherungsmanagement	 wieder	 einzuschalten	
(Ablaufcheck).

	 Das	 Aus-	 bzw.	 Einschalten	 des	 Sicherungsmanagements	
müssen	 Sie	 in	 Textform	 (in lesbarer Form, z. B. Papierform oder 
E-Mail)	beantragen.
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§ 14
Wann können Sie Ihren Vertrag kündigen und welche Leis-
tungen erbringen wir?

Kündigung
(1)	 Sie	können	Ihren	Vertrag	jederzeit	zum	Schluss	der	 laufen-

den	Versicherungsperiode	(siehe	§	9	Abs.	2	Satz	3)	in	Text-
form	(in lesbarer Form, z. B. Papierform oder E-Mail)	kündigen.	

Zahlung bei Kündigung
(2)	 Wir	zahlen	nach	Kündigung

>	 den	Rückkaufswert	(Abs.	3	und	5)
>	 abzüglich	eines	Stornoabzugs	(Abs.	4).
	 Den	 sich	 ergebenden	 Wert	 bezeichnen	 wir	 als	 Rück-

kaufswert	 nach	 Stornoabzug.	 Der	 Rückkaufswert	 nach	
Stornoabzug	beträgt	aber	mindestens	50	%	der	einge-
zahlten	Beiträge.

>	 Zusätzlich	 zahlen	 wir	 die	 Ihrem	 Vertrag	 zum	 Kündi-
gungszeitpunkt	 zugeordneten	 Schlussüberschüsse	 und	
die	zugeteilten	Bewertungsreserven	aus	(Abs.	6).

	 Beitragsrückstände	werden	davon	abgezogen.

Rückkaufswert
(3)	 Bei	Kündigung	zahlen	wir	nach	§	169	des	Versicherungsver-

tragsgesetzes	(VVG)	den	Rückkaufswert.	Der	Rückkaufswert	
entspricht	 dem	 Wert	 des	 Vertragsguthabens	 zum	 Kündi-
gungstermin.	Der	Ermittlung	des	Wertes	des	Vertragsgutha-
bens	legen	wir	den	letzten	Handelstag	der	Wertsicherungs-
fonds	derjenigen	Versicherungsperiode	zugrunde,	zu	deren	
Ende	Sie	Ihren	Vertrag	gekündigt	haben.	

Stornoabzug
(4)	 Von	dem	nach	Abs.	3	ermittelten	Wert	nehmen	wir	einen	

Stornoabzug	 in	 Höhe	 von	 50	 €	 vor.	 Die	 Darlegungs-	 und	
Beweislast	für	die	generelle	Angemessenheit	der	Höhe	des	
Stornoabzugs	 tragen	wir.	Wir	halten	den	Abzug	 für	ange-
messen.	Wenn	Sie	uns	nachweisen,	dass	der	 von	uns	 vor-
genommene	Stornoabzug	in	Ihrem	Fall	wesentlich	niedriger	
sein	muss,	wird	er	entsprechend	herabgesetzt.	Wenn	Sie	uns	
nachweisen,	dass	der	Abzug	 in	 Ihrem	Fall	überhaupt	nicht	
gerechtfertigt	ist,	entfällt	er.

Herabsetzung des Rückkaufswertes im Ausnahmefall
(5)	 Wir	sind	nach	§	169	Abs.	6	VVG	berechtigt,	den	nach	Abs.	3	

ermittelten	 Wert	 angemessen	 herabzusetzen,	 soweit	 dies	
erforderlich	ist,	um	eine	Gefährdung	der	Belange	der	Versi-
cherungsnehmer,	 insbesondere	durch	eine	Gefährdung	der	
dauernden	Erfüllbarkeit	der	sich	aus	den	Versicherungsver-
trägen	 ergebenden	 Verpflichtungen,	 auszuschließen.	 Die	
Herabsetzung	ist	jeweils	auf	ein	Jahr	befristet.

Überschussbeteiligung
(6)	 Der	Rückkaufswert	nach	Stornoabzug	erhöht	sich	noch	um

>	 den	Schlussüberschussanteil	nach	§	2	Abs.	3	(b)	und
>	 die	 Ihrem	Vertrag	gemäß	§	2	Abs.	6	zuzuteilenden	Be-

wertungsreserven,	soweit	bei	Kündigung	vorhanden.

Mögliche Nachteile
(7)	 Wenn  Sie  Ihren  Vertrag  kündigen,  kann  das  für  Sie 

Nachteile haben. In der Anfangszeit Ihres Vertrages ist 
wegen der Finanzierung von Abschluss- und Vertriebs-
kosten  (siehe § 16) und den Abzugsregelungen  (siehe 
Abs. 4) nur ein geringer Rückkaufswert vorhanden. Der 
Rückkaufswert  erreicht  auch  in  den  Folgejahren  nicht 
unbedingt die Summe der gezahlten Beiträge.

Art und Zeitpunkt der Zahlung
(8)	 Den	Rückkaufswert	nach	Stornoabzug	erbringen	wir	grund-

sätzlich	in	Geld.	Der	Ermittlung	des	Wertes	des	Vertragsgut-
habens	 legen	wir	den	 letzten	Handelstag	der	 Fonds	derje-
nigen	 Versicherungsperiode	 zugrunde,	 zu	 deren	 Ende	 Sie	
Ihren	Vertrag	gekündigt	haben.	Die	Auszahlung	des	Rück-

>	 bessere	Performancekennzahlen.
Im	Übrigen	kommt	ein	Austausch	der	Fonds	in	Betracht,	wenn:
>	 aufgrund	einer	Schließung	oder	Fusion	der	bisherigen	Fonds	

der	 Vertrieb	 durch	 die	 Fondsgesellschaft	 eingestellt	 wird,	
oder

>	 sich	die	rechtlichen	Rahmenbedingungen	für	den	Wertsiche-
rungsfonds	so	ändern,	dass	ein	Festhalten	an	der	aktuellen	
Fondspalette	 nicht	 sinnvoll	 oder	 für	 eine	 der	 involvierten	
Parteien	unzumutbar	ist.

Wenn	 wir	 das	 Sicherungsniveau	 eines	 Fonds	 ändern,	 ändern	
sich	die	Höhen	der	garantierten	Leistungen	nicht.

§ 12
Wann können Sie den Fonds ohne Garantie austauschen?

(1)	 Sie	können,	frühestens	zwei	Jahre	nach	Versicherungsbeginn,	
den	Fonds	ohne	Garantie	austauschen.	 In	diesem	Fall	wird	
der	Teil	des	Vertragsguthabens,	das	in	den	Fonds	ohne	Ga-
rantie	angelegt	wird,	in	einen	risikoärmeren	Fonds	angelegt.	
Details	 über	 den	 risikoärmeren	 Fonds,	 den	 wir	 aktuell	 für	
diese	Option	vorsehen,	können	Sie	gerne	bei	uns	anfordern.	

(2)	 Wenn	 Sie	 bereits	 einen	 Tausch	 vorgenommen	 haben,	 also	
die	Anlage	 im	 risikoärmeren	 Fonds	 erfolgt,	 gilt	 Folgendes:	
Sie	können	den	risikoärmeren	Fonds	mit	dem	aktuell	für	den	
VPV	ZukunftsplanVL	angebotenen	Fonds	ohne	Garantie	aus-
tauschen.	In	diesem	Fall	erfolgt	wieder	die	gesamte	Anlage	
des	Teils	des	Vertragsguthabens,	das	nicht	für	die	Sicherstel-
lung	der	garantierten	 Leistungen	benötigt	wird,	 in	diesem	
Fonds	ohne	Garantie.	Details	über	den	Fonds	ohne	Garantie,	
den	wir	zu	diesem	Zeitpunkt	für	diese	Option	vorsehen,	kön-
nen	Sie	gerne	bei	uns	anfordern.

(3)	 Den	Austausch	des	Fonds	können	Sie	in	Textform	(in lesbarer 
Form, z. B. Papierform oder E-Mail)	mit	einer	Frist	von	fünf	Tagen	
beantragen.	Der	Austausch	erfolgt	entsprechend	Ihrer	Wahl	
zum	ersten	Handelstag	der	Fonds	eines	Monats,	frühestens	
zum	nächsten	Monatsersten.

§ 13
Was leistet das kostenfreie Sicherungsmanagement?

(1)	 Das	kostenfreie	Sicherungsmanagement	wird	während	der	
gesamten	Versicherungsdauer	durchgeführt.	Dabei	wird	je-
weils	zum	Jahrestag	des	Versicherungsbeginns	die	garantier-
te	Erlebensfallleistung	 (bei planmäßiger künftiger Beitragszahlung)	
mit	einem	Prozentsatz	des	aktuellen	Guthabens	verglichen.	
Liegt	dieser	Wert	über	der	garantierten	Erlebensfallleistung,	
so	wird	die	garantierte	Erlebensfallleistung	hierauf	erhöht.	
Beim	 VPV	 ZukunftsplanVL	 steigt	 der	 Prozentsatz	 jährlich	
gleichmäßig	von	50	%	auf	75	%.	

(2)	 Sie	können	das	Sicherungsmanagement	jederzeit	ausschal-
ten,	frühestens	jedoch	zwei	Jahre	nach	dem	Versicherungs-
beginn.	 In	diesem	Fall	wird	das	Sicherungsmanagement	 in	
Zukunft	nicht	mehr	durchgeführt.	Die	erreichten	garantier-
ten	Leistungen	bleiben	jedoch	erhalten.

	 Sie	 können	 das	 Sicherungsmanagement	 jederzeit	 wieder	
einschalten.	In	diesem	Fall	wird	das	Sicherungsmanagement	
zum	 nächsten	 Jahrestag	 des	 Versicherungsbeginns	 wieder	
durchgeführt	(siehe	Abs.	1).

	 Haben	Sie	das	Sicherungsmanagement	ausgeschaltet,	wer-
den	wir	Sie	 fünf	 Jahre	vor	Ablauf	auf	die	Möglichkeit	hin-
weisen,	 das	 Sicherungsmanagement	 wieder	 einzuschalten	
(Ablaufcheck).

	 Das	 Aus-	 bzw.	 Einschalten	 des	 Sicherungsmanagements	
müssen	 Sie	 in	 Textform	 (in lesbarer Form, z. B. Papierform oder 
E-Mail)	beantragen.
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hang	mit	der	Antragsbearbeitung	stehen,	sowie	Werbeauf-
wendungen.	Zu	den	übrigen Kosten	gehören	insbesondere	
die	Verwaltungskosten.

	 Die	Höhe	der	einkalkulierten	Abschluss-	und	Vertriebskosten	
sowie	der	übrigen	Kosten	und	der	darin	enthaltenen	Verwal-
tungskosten	können	Sie	den	vorvertraglichen	Informationen	
(dem	Dokument	„Vorschlag“)	entnehmen.

(2)	 Zur	 Deckung	 der	 Abschluss-	 und	 Vertriebskosten	 haben	
wir	im	Beitrag	bereits	einen	Betrag	einkalkuliert,	den	wir	in	
den	ersten	fünf	Jahren	monatlich	 in	gleich	hohen	Anteilen	
Ihrem	 Vertrag	 entnehmen.	 Der	 so	 entnommene	 Betrag	 ist	
insgesamt	auf	2,5	%	der	während	der	Laufzeit	des	Vertra-
ges	planmäßig	zu	zahlenden	laufenden	Beiträge	beschränkt.	
Dieses	Vorgehen	gilt	analog	für	Erhöhungen	des	Beitrags.

(3)	 Die	 übrigen	 Kosten	 werden	 den	 Beiträgen	 oder	 dem	 Ver-
tragsguthaben	laufend	entnommen.

(4)	 Die	 beschriebene	 Kostenentnahme	 hat	 zur	 Folge,	 dass	 in	
der	 Anfangszeit	 Ihres	 Vertrages	 nur	 geringe	 Beträge	 für	
einen	 Rückkaufswert	 oder	 zur	 Bildung	 des	 Vertragsgutha-
bens	nach	Beitragsfreistellung	vorhanden	sind	(siehe	§§	14	
und	15).	Nähere	Informationen	können	Sie	der	Tabelle	ent-
nehmen,	die	Ihrem	Versicherungsschein	beigefügt	ist.

§ 17
Was  gilt  bei  Änderung  Ihrer  Postanschrift  und  Ihres  Na-
mens?

(1)	 Eine	Änderung	Ihrer	Postanschrift	müssen	Sie	uns	unverzüg-
lich	(d. h. ohne schuldhaftes Zögern)	mitteilen.	Anderenfalls	kön-
nen	 für	 Sie	 Nachteile	 entstehen.	 Wir	 sind	 berechtigt,	 eine	
an	 Sie	 zu	 richtende	 Erklärung	 (z. B. Setzen einer Zahlungsfrist)	
mit	eingeschriebenem	Brief	an	Ihre	uns	zuletzt	bekannte	An-
schrift	 zu	 senden.	 In	diesem	Fall	gilt	unsere	Erklärung	drei	
Tage	nach	Absendung	des	eingeschriebenen	Briefes	als	zu-
gegangen.	

(2)	 Bei	Änderung	Ihres	Namens	gilt	Abs.	1	entsprechend.

§ 18
Welche weiteren Auskunftspflichten haben Sie?

(1)	 Sofern	wir	aufgrund	gesetzlicher	Regelungen	zur	Erhebung,	
Speicherung,	Verarbeitung	und	Meldung	von	Informationen	
und	 Daten	 zu	 Ihrem	 Vertrag	 verpflichtet	 sind,	 müssen	 Sie	
uns	die	hierfür	notwendigen	Informationen,	Daten	und	Un-
terlagen	
>	 bei	Vertragsabschluss,	
>	 bei	Änderung	nach	Vertragsabschluss	oder	
>	 auf	Nachfrage	

	 unverzüglich	(d. h. ohne schuldhaftes Zögern)	zur	Verfügung	stel-
len.	 Sie	 sind	 auch	 zur	 Mitwirkung	 verpflichtet,	 soweit	 der	
Status	dritter	Personen,	die	Rechte	an	Ihrem	Vertrag	haben,	
für	Datenerhebungen	und	Meldungen	maßgeblich	ist.

(2)	 Notwendige	 Informationen	 im	 Sinne	 von	 Abs.	 1	 sind	 bei-
spielsweise	Umstände,	die	für	die	Beurteilung
>	 Ihrer	persönlichen	steuerlichen	Ansässigkeit,
>	 der	steuerlichen	Ansässigkeit	dritter	Personen,	die	Rech-

te	an	Ihrem	Vertrag	haben	und
>	 der	steuerlichen	Ansässigkeit	des	Leistungsempfängers
maßgebend	sein	können.

	 Dazu	zählen	insbesondere	die	deutsche	oder	ausländische(n)	
steuerliche(n)	Identifikationsnummer(n),	das	Geburtsdatum,	
der	 Geburtsort	 und	 der	 Wohnsitz.	 Welche	 Umstände	 dies	
nach	derzeitiger	Gesetzeslage	im	Einzelnen	sind,	können	Sie	
den	beigefügten	Steuerinformationen	entnehmen.

(3) Falls  Sie  uns  die  notwendigen  Informationen,  Daten 
und Unterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfü-
gung stellen, gilt Folgendes: Bei einer entsprechenden 
gesetzlichen Verpflichtung melden wir Ihre Vertragsda-
ten an die zuständigen  in- oder ausländischen Steuer-
behörden. Dies gilt auch dann, wenn ggf. keine steuer-
liche Ansässigkeit im Ausland besteht.

kaufswertes	nach	Stornoabzug	kann	technisch	bedingt	erst	
wenige	Tage	nach	diesem	Termin	erfolgen.

Garantierter Rückkaufswert
(9)	 Da	die	Entwicklung	der	Vermögenswerte	des	Sondervermö-

gens	 Schwankungen	 unterliegt,	 kann	 der	 Rückkaufswert	
zwischenzeitlich	 fallen.	Um	die	garantierte	 Erlebensfallleis-
tung	 dennoch	 sicherzustellen,	 sorgen	 wir	 dafür,	 dass	 das	
Vertragsguthaben	 zu	 jedem	 Zeitpunkt	 einen	 bestimmten	
Mindestwert	 erreicht.	 Ferner	 beträgt	 der	 Rückkaufswert	
nach	Stornoabzug	zu	jedem	Zeitpunkt	mindestens	50	%	der	
eingezahlten	Beiträge.	Aus	diesem	Mindestwert	ergibt	sich	
somit	 Ihr	garantierter	Rückkaufswert,	den	wir	 im	Versiche-
rungsschein	ausweisen.	Wenn	sich	die	garantierte	Erlebens-
fallleistung	ändert,	beispielsweise	durch	eine	Anpassung	der	
Beitragszahlung,	kann	sich	auch	der	garantierte	Rückkaufs-
wert	ändern.

Keine Beitragsrückzahlung
(10)	Die	Rückzahlung	der	Beiträge	können	Sie	nicht	verlangen.

§ 15
Wann  können  Sie  Ihren  Vertrag  beitragsfrei  stellen  und 
welche Auswirkungen hat dies auf unsere Leistungen?

(1)	 Anstelle	einer	Kündigung	nach	§	14	Abs.	1	können	Sie	 je-
derzeit	in	Textform	 (in lesbarer Form, z. B. Papierform oder E-Mail)	
verlangen,	zum	Schluss	der	laufenden	Versicherungsperiode	
von	der	Beitragszahlungspflicht	befreit	zu	werden.

	 Die	 garantierte	 Erlebensfallleistung	 reduziert	 sich	 entspre-
chend.	Sie	entspricht	50	%	der	bis	zur	Beitragsfreistellung	
eingezahlten	 Beiträge.	 Die	 bisher	 eingezahlten	 Beiträge	
sind	 ebenfalls	 Grundlage	 für	 die	 Bestimmung	 der	 Höhe	
der	 Zusatztodesfallleistung	 (siehe	 §	 1	 Abs.	 7);	 sie	 wird	 als	
ein	Prozentsatz	der	eingezahlten	Beiträge	bestimmt.	Dieser	
Prozentsatz	 fällt	 nach	 Beitragsfreistellung	 weiterhin	 zum	
Jahrestag	(fällt der Versicherungsbeginn Ihres Vertrages z. B. auf den 
01.04., so ist der Jahrestag jeweils der 01.04. eines Jahres)	in	jährlich	
gleichen	 Schritten,	 sodass	 auch	die	 Zusatztodesfallleistung	
jährlich	sinkt.

(2)	 Bei	Beitragsfreistellung	nehmen	wir	keinen	Stornoabzug	vor.
(3)	 Wenn  Sie  Ihren  Vertrag  beitragsfrei  stellen,  kann  das 

für  Sie  Nachteile  haben.  In  der  Anfangszeit  Ihres  Ver-
trages  ist  das  Vertragsguthaben  nach  Beitragsfreistel-
lung in der Regel deutlich niedriger als die Summe der 
gezahlten Beiträge, da aus diesen auch Abschluss- und 
Vertriebskosten (siehe § 16) sowie Verwaltungskosten 
finanziert  werden.  Auch  in  den  Folgejahren  stehen 
nicht unbedingt Mittel in Höhe der gezahlten Beiträge 
als Vertragsguthaben nach Beitragsfreistellung zur Ver-
fügung. 

(4)	 Haben	Sie	die	Beitragsfreistellung	verlangt	und	erreicht	die	
garantierte	 Erlebensfallleistung	 nach	 Beitragsfreistellung	
den	Betrag	von	720	€	nicht,	erhalten	Sie	den	bei	Kündigung	
fälligen	Rückkaufswert	nach	Stornoabzug	(siehe	§	14)	und	
der	Vertrag	endet.

(5)	 Die	Rückzahlung	der	Beiträge	können	Sie	nicht	verlangen.

§ 16
Wie werden die Kosten Ihres Vertrages finanziert?

(1)	 Mit	Ihrem	Vertrag	sind	Kosten	verbunden.	Diese	sind	in	Ih-
ren	 Beitrag	 einkalkuliert	 bzw.	 werden	 dem	 Vertragsgutha-
ben	 entnommen.	 Es	 handelt	 sich	 um	 Abschluss-	 und	 Ver-
triebskosten	sowie	um	übrige	Kosten.

	 Zu	 den	 Abschluss-  und  Vertriebskosten	 gehören	 insbe-
sondere	Abschlussprovisionen	für	den	Versicherungsvermitt-
ler.	Außerdem	umfassen	die	Abschluss-	und	Vertriebskosten	
die	 Kosten	 für	 die	 Antragsprüfung	 und	 Ausfertigung	 der	
Vertragsunterlagen,	Sachaufwendungen,	die	im	Zusammen-
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besondere	die	nachfolgenden	Beschwerdemöglichkeiten	of-
fen.	

Versicherungsombudsmann
(2)		Wenn	 Sie	 Verbraucher	 sind,	 können	 Sie	 sich	 an	 den	 Om-

budsmann	für	Versicherungen	wenden.	Diesen	erreichen	Sie	
derzeit	wie	folgt:	

	 Versicherungsombudsmann	e.V.	
	 Postfach	080632	
	 10006	Berlin	
	 E-Mail:	beschwerde@versicherungsombudsmann.de	
	 Internet:	www.versicherungsombudsmann.de	
	 Der	Ombudsmann	für	Versicherungen	ist	eine	unabhängige	

und	für	Verbraucher	kostenfrei	arbeitende	Schlichtungsstel-
le.	Wir	haben	uns	verpflichtet,	an	dem	Schlichtungsverfah-
ren	teilzunehmen.	

(3)		Wenn	Sie	Verbraucher	sind	und	diesen	Vertrag	online	(z.	B.	
über	eine	Webseite	oder	per	E-Mail)	abgeschlossen	haben,	
können	 Sie	 sich	 mit	 Ihrer	 Beschwerde	 auch	 online	 an	 die	
Plattform	http://ec.europa.eu/consumers/odr/	wenden.	 Ihre	
Beschwerde	wird	dann	über	 diese	 Plattform	an	den	Versi-
cherungsombudsmann	weitergeleitet.	

Versicherungsaufsicht 
(4)		Sind	Sie	mit	unserer	Betreuung	nicht	zufrieden	oder	treten	

Meinungsverschiedenheiten	 bei	 der	 Vertragsabwicklung	
auf,	können	Sie	sich	auch	an	die	für	uns	zuständige	Aufsicht	
wenden.	Als	Versicherungsunternehmen	unterliegen	wir	der	
Aufsicht	 der	 Bundesanstalt	 für	 Finanzdienstleistungsauf-
sicht.	Die	derzeitigen	Kontaktdaten	sind:	

	 Bundesanstalt	für	Finanzdienstleistungsaufsicht	(BaFin)	
	 Sektor	Versicherungsaufsicht	
	 Graurheindorfer	Straße	108	
	 53117	Bonn	
	 E-Mail:	poststelle@bafin.de	
	 Bitte	beachten	Sie,	dass	die	BaFin	keine	Schiedsstelle	ist	und	

einzelne	Streitfälle	nicht	verbindlich	entscheiden	kann.	

Rechtsweg 
(5)		Außerdem	haben	Sie	die	Möglichkeit,	den	Rechtsweg	zu	be-

schreiten.	

Unser Beschwerdemanagement 
(6)		Unabhängig	hiervon	können	Sie	sich	jederzeit	auch	an	uns	

wenden.	Unsere	interne	Beschwerdestelle	steht	Ihnen	hierzu	
zur	Verfügung.	Sie	erreichen	diese	derzeit	wie	folgt:

	 per	Post:
	 VPV	Versicherungen
	 Postfach	31	17	55
	 70477	Stuttgart

	 telefonisch:	
	 07	11/13	91	63	99

	 per	Mail:
	 meine.Beschwerde@vpv.de

§ 23
Was gilt bei Unwirksamkeit von Bestimmungen?

(1)	 Ist	in	den	Versicherungsbedingungen	eine	Bestimmung	teil-
weise	oder	ganz	unwirksam,	so	berührt	dies	die	Wirksam-
keit	der	übrigen	Bestimmungen	nicht.

(2)	 Ist	 eine	 Bestimmung	 in	 den	 Versicherungsbedingungen	
durch	höchstrichterliche	Entscheidung	oder	durch	bestands-
kräftigen	 Verwaltungsakt	 für	 unwirksam	 erklärt	 worden,	
können	 wir	 sie	 nach	 §	 164	 Abs.	 1	 VVG	 durch	 eine	 neue	
Regelung	ersetzen,	wenn	dies	 zur	 Fortführung	des	Vertra-
ges	 notwendig	 ist	 oder	 wenn	 das	 Festhalten	 an	 dem	 Ver-
trag	ohne	neue	Regelung	für	eine	Vertragspartei	auch	unter	

(4) Eine Verletzung Ihrer Auskunftspflichten gemäß Abs. 1 
und 2 kann dazu führen, dass wir unsere Leistung nicht 
zahlen. Dies gilt solange, bis Sie uns die für die Erfül-
lung unserer gesetzlichen Pflichten notwendigen Infor-
mationen zur Verfügung gestellt haben.

§ 19
Welche Kosten können wir  Ihnen gesondert  in Rechnung 
stellen?

(1)	 In	folgenden	Fällen	können	wir	 Ihnen	pauschal	zusätzliche	
Kosten	gesondert	in	Rechnung	stellen:
>	 Ausstellung	einer	Ersatzurkunde	für	den	Versicherungs-

schein
>	 schriftliche	Fristsetzung	bei	Nichtzahlung	von	Beiträgen
>	 Rückläufer	im	Lastschriftverfahren
>	 Durchführung	von	Vertragsänderungen
>	 Bearbeitung	von	Abtretungen	oder	Verpfändungen
>	 Adressermittlung
>	 Teilung	 Ihres	 Vertrages	 im	 Rahmen	 eines	 Versorgungs-

ausgleichs
(2)	 Wir	 orientieren	 uns	 bei	 der	 Bemessung	 der	 Pauschale	 an	

dem	bei	uns	regelmäßig	entstehenden	Aufwand.	Sofern	Sie	
uns	nachweisen,	dass	die	der	Bemessung	zugrunde	liegen-
den	Annahmen	in	Ihrem	Fall	dem	Grunde	nach	nicht	zutref-
fen,	entfällt	die	Pauschale.	Sofern	Sie	uns	nachweisen,	dass	
die	Pauschale	in	Ihrem	Fall	der	Höhe	nach	wesentlich	niedri-
ger	zu	beziffern	ist,	wird	sie	entsprechend	herabgesetzt.	Die	
aktuelle	 Höhe	 der	 von	 uns	 erhobenen	 Kosten	 können	 Sie	
den	 vorvertraglichen	 Informationen	 (dem	Dokument	„Vor-
schlag“)	entnehmen.

§ 20
Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung?

Auf	Ihren	Vertrag	findet	das	Recht	der	Bundesrepublik	Deutsch-
land	Anwendung.

§ 21
Wo ist der Gerichtsstand?

(1)	 Für	Klagen	aus	dem	Vertrag	gegen uns	ist	das	Gericht	zu-
ständig,	in	dessen	Bezirk	unser	Sitz	oder	die	für	den	Vertrag	
zuständige	Niederlassung	 liegt.	Zuständig	 ist	auch	das	Ge-
richt,	in	dessen	Bezirk	Sie	zur	Zeit	der	Klageerhebung	Ihren	
Wohnsitz	haben.	Wenn	Sie	keinen	Wohnsitz	haben,	ist	der	
Ort	 Ihres	gewöhnlichen	Aufenthalts	maßgeblich.	Wenn	Sie	
eine	juristische	Person	sind,	ist	auch	das	Gericht	zuständig,	
in	dessen	Bezirk	Sie	 Ihren	Sitz	oder	 Ihre	Niederlassung	ha-
ben.

(2)	 Klagen	aus	dem	Vertrag	gegen Sie	müssen	wir	bei	dem	Ge-
richt	erheben,	das	 für	 Ihren	Wohnsitz	 zuständig	 ist.	Wenn	
Sie	keinen	Wohnsitz	haben,	ist	der	Ort	Ihres	gewöhnlichen	
Aufenthalts	 maßgeblich.	 Wenn	 Sie	 eine	 juristische	 Person	
sind,	ist	das	Gericht	zuständig,	in	dessen	Bezirk	Sie	Ihren	Sitz	
oder	Ihre	Niederlassung	haben.

(3)	 Verlegen	Sie	 Ihren	Wohnsitz	oder	den	Ort	 Ihres	gewöhnli-
chen	Aufenthalts	ins	Ausland,	sind	für	Klagen	aus	dem	Ver-
trag	die	Gerichte	des	Staates	zuständig,	in	dem	wir	unseren	
Sitz	haben.

§ 22
An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns einmal 
nicht zufrieden sind?

(1)		Wenn	 Sie	 mit	 unserer	 Entscheidung	 nicht	 zufrieden	 sind	
oder	 eine	 Verhandlung	 mit	 uns	 einmal	 nicht	 zu	 dem	 von	
Ihnen	gewünschten	Ergebnis	geführt	hat,	stehen	Ihnen	ins-
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besondere	die	nachfolgenden	Beschwerdemöglichkeiten	of-
fen.	

Versicherungsombudsmann
(2)		Wenn	 Sie	 Verbraucher	 sind,	 können	 Sie	 sich	 an	 den	 Om-

budsmann	für	Versicherungen	wenden.	Diesen	erreichen	Sie	
derzeit	wie	folgt:	

	 Versicherungsombudsmann	e.V.	
	 Postfach	080632	
	 10006	Berlin	
	 E-Mail:	beschwerde@versicherungsombudsmann.de	
	 Internet:	www.versicherungsombudsmann.de	
	 Der	Ombudsmann	für	Versicherungen	ist	eine	unabhängige	

und	für	Verbraucher	kostenfrei	arbeitende	Schlichtungsstel-
le.	Wir	haben	uns	verpflichtet,	an	dem	Schlichtungsverfah-
ren	teilzunehmen.	

(3)		Wenn	Sie	Verbraucher	sind	und	diesen	Vertrag	online	(z.	B.	
über	eine	Webseite	oder	per	E-Mail)	abgeschlossen	haben,	
können	 Sie	 sich	 mit	 Ihrer	 Beschwerde	 auch	 online	 an	 die	
Plattform	http://ec.europa.eu/consumers/odr/	wenden.	 Ihre	
Beschwerde	wird	dann	 über	 diese	 Plattform	 an	den	Versi-
cherungsombudsmann	weitergeleitet.	

Versicherungsaufsicht 
(4)		Sind	Sie	mit	unserer	Betreuung	nicht	zufrieden	oder	treten	

Meinungsverschiedenheiten	 bei	 der	 Vertragsabwicklung	
auf,	können	Sie	sich	auch	an	die	für	uns	zuständige	Aufsicht	
wenden.	Als	Versicherungsunternehmen	unterliegen	wir	der	
Aufsicht	 der	 Bundesanstalt	 für	 Finanzdienstleistungsauf-
sicht.	Die	derzeitigen	Kontaktdaten	sind:	

	 Bundesanstalt	für	Finanzdienstleistungsaufsicht	(BaFin)	
	 Sektor	Versicherungsaufsicht	
	 Graurheindorfer	Straße	108	
	 53117	Bonn	
	 E-Mail:	poststelle@bafin.de	
	 Bitte	beachten	Sie,	dass	die	BaFin	keine	Schiedsstelle	ist	und	

einzelne	Streitfälle	nicht	verbindlich	entscheiden	kann.	

Rechtsweg 
(5)		Außerdem	haben	Sie	die	Möglichkeit,	den	Rechtsweg	zu	be-

schreiten.	

Unser Beschwerdemanagement 
(6)		Unabhängig	hiervon	können	Sie	sich	jederzeit	auch	an	uns	

wenden.	Unsere	interne	Beschwerdestelle	steht	Ihnen	hierzu	
zur	Verfügung.	Sie	erreichen	diese	derzeit	wie	folgt:

	 per	Post:
	 VPV	Versicherungen
	 Postfach	31	17	55
	 70477	Stuttgart

	 telefonisch:	
	 07	11/13	91	63	99

	 per	Mail:
	 meine.Beschwerde@vpv.de

§ 23
Was gilt bei Unwirksamkeit von Bestimmungen?

(1)	 Ist	in	den	Versicherungsbedingungen	eine	Bestimmung	teil-
weise	oder	ganz	unwirksam,	so	berührt	dies	die	Wirksam-
keit	der	übrigen	Bestimmungen	nicht.

(2)	 Ist	 eine	 Bestimmung	 in	 den	 Versicherungsbedingungen	
durch	höchstrichterliche	Entscheidung	oder	durch	bestands-
kräftigen	 Verwaltungsakt	 für	 unwirksam	 erklärt	 worden,	
können	 wir	 sie	 nach	 §	 164	 Abs.	 1	 VVG	 durch	 eine	 neue	
Regelung	ersetzen,	wenn	dies	 zur	 Fortführung	des	Vertra-
ges	 notwendig	 ist	 oder	 wenn	 das	 Festhalten	 an	 dem	 Ver-
trag	ohne	neue	Regelung	für	eine	Vertragspartei	auch	unter	

(4) Eine Verletzung Ihrer Auskunftspflichten gemäß Abs. 1 
und 2 kann dazu führen, dass wir unsere Leistung nicht 
zahlen. Dies gilt solange, bis Sie uns die für die Erfül-
lung unserer gesetzlichen Pflichten notwendigen Infor-
mationen zur Verfügung gestellt haben.

§ 19
Welche Kosten können wir  Ihnen gesondert  in Rechnung 
stellen?

(1)	 In	folgenden	Fällen	können	wir	 Ihnen	pauschal	zusätzliche	
Kosten	gesondert	in	Rechnung	stellen:
>	 Ausstellung	einer	Ersatzurkunde	für	den	Versicherungs-

schein
>	 schriftliche	Fristsetzung	bei	Nichtzahlung	von	Beiträgen
>	 Rückläufer	im	Lastschriftverfahren
>	 Durchführung	von	Vertragsänderungen
>	 Bearbeitung	von	Abtretungen	oder	Verpfändungen
>	 Adressermittlung
>	 Teilung	 Ihres	 Vertrages	 im	 Rahmen	 eines	 Versorgungs-

ausgleichs
(2)	 Wir	 orientieren	 uns	 bei	 der	 Bemessung	 der	 Pauschale	 an	

dem	bei	uns	regelmäßig	entstehenden	Aufwand.	Sofern	Sie	
uns	nachweisen,	dass	die	der	Bemessung	zugrunde	liegen-
den	Annahmen	in	Ihrem	Fall	dem	Grunde	nach	nicht	zutref-
fen,	entfällt	die	Pauschale.	Sofern	Sie	uns	nachweisen,	dass	
die	Pauschale	in	Ihrem	Fall	der	Höhe	nach	wesentlich	niedri-
ger	zu	beziffern	ist,	wird	sie	entsprechend	herabgesetzt.	Die	
aktuelle	 Höhe	 der	 von	 uns	 erhobenen	 Kosten	 können	 Sie	
den	 vorvertraglichen	 Informationen	 (dem	Dokument	„Vor-
schlag“)	entnehmen.

§ 20
Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung?

Auf	Ihren	Vertrag	findet	das	Recht	der	Bundesrepublik	Deutsch-
land	Anwendung.

§ 21
Wo ist der Gerichtsstand?

(1)	 Für	Klagen	aus	dem	Vertrag	gegen uns	ist	das	Gericht	zu-
ständig,	in	dessen	Bezirk	unser	Sitz	oder	die	für	den	Vertrag	
zuständige	Niederlassung	 liegt.	Zuständig	 ist	auch	das	Ge-
richt,	in	dessen	Bezirk	Sie	zur	Zeit	der	Klageerhebung	Ihren	
Wohnsitz	haben.	Wenn	Sie	keinen	Wohnsitz	haben,	ist	der	
Ort	 Ihres	gewöhnlichen	Aufenthalts	maßgeblich.	Wenn	Sie	
eine	juristische	Person	sind,	ist	auch	das	Gericht	zuständig,	
in	dessen	Bezirk	Sie	 Ihren	Sitz	oder	 Ihre	Niederlassung	ha-
ben.

(2)	 Klagen	aus	dem	Vertrag	gegen Sie	müssen	wir	bei	dem	Ge-
richt	erheben,	das	 für	 Ihren	Wohnsitz	 zuständig	 ist.	Wenn	
Sie	keinen	Wohnsitz	haben,	ist	der	Ort	Ihres	gewöhnlichen	
Aufenthalts	 maßgeblich.	 Wenn	 Sie	 eine	 juristische	 Person	
sind,	ist	das	Gericht	zuständig,	in	dessen	Bezirk	Sie	Ihren	Sitz	
oder	Ihre	Niederlassung	haben.

(3)	 Verlegen	Sie	 Ihren	Wohnsitz	oder	den	Ort	 Ihres	gewöhnli-
chen	Aufenthalts	ins	Ausland,	sind	für	Klagen	aus	dem	Ver-
trag	die	Gerichte	des	Staates	zuständig,	in	dem	wir	unseren	
Sitz	haben.

§ 22
An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns einmal 
nicht zufrieden sind?

(1)		Wenn	 Sie	 mit	 unserer	 Entscheidung	 nicht	 zufrieden	 sind	
oder	 eine	 Verhandlung	 mit	 uns	 einmal	 nicht	 zu	 dem	 von	
Ihnen	gewünschten	Ergebnis	geführt	hat,	stehen	Ihnen	ins-
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Berücksichtigung	der	Interessen	der	anderen	Vertragspartei	
eine	unzumutbare	Härte	darstellen	würde.	Die	neue	Rege-
lung	ist	nur	wirksam,	wenn	sie	unter	Wahrung	des	Vertrags-
ziels	 die	 Belange	 der	 Versicherungsnehmer	 angemessen	
berücksichtigt.	 Sie	 wird	 zwei	 Wochen,	 nachdem	 die	 neue	
Regelung	und	die	hierfür	maßgeblichen	Gründe	Ihnen	mit-
geteilt	worden	sind,	Vertragsbestandteil.
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Hinweise

Die Ausführungen über die geltenden Steuervorschriften bezie-
hen sich auf das deutsche Steuerrecht und stellen lediglich allge-
meine Angaben dar. Nur das zuständige Finanzamt und die im 
Steuerberatungsgesetz bezeichneten Personen dürfen verbind-
liche Auskünfte über die steuerliche Behandlung von Beiträgen 
oder Versicherungsleistungen abgeben. Unsere Vermittler sind 
nicht befugt, Sie steuerlich zu beraten. Für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit dieser Information sowie für Angaben von Ver-
mittlern zu steuerlichen Fragen übernehmen wir keine Haftung.
Die Ausführungen beruhen auf dem Stand der Steuergesetzge-
bung vom 01.08.2021. Die Anwendung der Steuerregelungen 
auf den jeweiligen Vertrag kann nicht für die gesamte Laufzeit 
des Vertrages garantiert werden. Insbesondere aus der Ände-
rung von Gesetzen, Verordnungen, Verwaltungsanweisungen 
oder auch der Rechtsprechung während der weiteren Vertrags-
laufzeit, aber auch durch einvernehmliche Vertragsänderungen, 
kann sich eine abweichende steuerliche Behandlung ergeben.

Einkommensteuer
1. Bei vermögensbildenden Lebensversicherungen erfolgt eine 

Versteuerung der Erträge nach § 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG. Steu-
erpflichtiger Ertrag im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG ist 
der Unterschiedsbetrag zwischen der Versicherungsleistung 
und der Summe der auf sie entrichteten Beiträge. Unter der 
Voraussetzung einer Vertragslaufzeit von mindestens zwölf 
Jahren sowie einer Kapitalauszahlung erst nach Vollendung 
des 62. Lebensjahres gilt als Ertrag nur die Hälfte des Unter-
schiedsbetrags. Für die Steuervergünstigung der Versteue-
rung nur des hälftigen Unterschiedsbetrags ist darüber hi-
naus ein ausreichender Todesfallschutz im Sinne des § 20 
Abs. 1 Nr. 6 Satz 6 EStG erforderlich.

2. Auf den steuerpflichtigen Ertrag müssen von uns 25 % Ka-
pitalertragsteuer zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag und ggf. 
Kirchensteuer einbehalten und an das für uns zuständige 
Finanzamt abgeführt werden, sofern uns kein Freistellungs-
auftrag vorliegt.

 Die von uns einbehaltene Kapitalertragsteuer inklusive Kir-
chensteuer und Solidaritätszuschlag hat abgeltenden Cha-
rakter (Abgeltungsteuer). Dies gilt nicht für die Auszahlung 
von Versicherungsleistungen, die nach Vollendung des 
62. Lebensjahres des Steuerpflichtigen und nach Ablauf von 
zwölf Jahren seit Vertragsabschluss fällig werden. In diesem 
Fall gilt als Ertrag nur die Hälfte des Unterschiedsbetrags, 
welcher mit dem individuellen Steuersatz zu versteuern ist. 
Auch in diesem Fall müssen wir zunächst die auf den vollen 
Unterschiedsbetrag berechnete Kapitalertragsteuer inklusi-
ve Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag einbehalten und 
abführen. Der Ausgleich erfolgt über die Einkommensteuer-
erklärung.

 Bei einem Steuerabzug in Form der Abgeltungsteuer kann 
es bei einem geringen zu versteuernden Einkommen zweck-
mäßig sein, den Ertrag dennoch in der Steuererklärung an-
zugeben. Das Finanzamt ist verpflichtet, zu prüfen, welche 
Besteuerungsart (Abgeltungsteuer oder individuelle Steuer) 
für den Steuerpflichtigen die günstigere ist.

3. Investmentfonds unterliegen bezüglich inländischer Dividen-
den und inländischer Immobilienerträge einer Körperschaft-
steuer von 15 %. Zur Vermeidung einer doppelten steuerli-
chen Belastung wird bei fondsgebundenen Versicherungen 
(gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 9 EStG) bei der Ermittlung des 
steuerpflichtigen Unterschiedsbetrags der Anteil des Unter-
schiedsbetrags ermittelt, der aus Investmentfondserträgen 
entstanden ist. 15 % dieses Anteils werden steuerfrei ge-
stellt bzw. dürfen im Verlustfall nicht bei der Ermittlung der 
Einkünfte abgezogen werden.

4. Die Auszahlung der Versicherungssumme im Todesfall ist 
einkommensteuerfrei. Es besteht jedoch eine Steuerpflicht 
nach § 20 Abs. 1 Nr. 6 Sätze 7 f EStG, wenn die Ansprüche 
aus der Lebensversicherung zuvor entgeltlich erworben wur-
den.

5. Die Beiträge zu vermögensbildenden Lebensversicherungen 
können nicht als Sonderausgaben geltend gemacht werden.

Verfahren zum Kirchensteuerabzug
Wir sind verpflichtet, bei Auszahlung von Kapitalerträgen an 
kirchensteuerpflichtige Personen Kirchensteuer als Zuschlag-
steuer zur Kapitalertragsteuer einzubehalten und an die steu-
ererhebenden Religionsgemeinschaften abzuführen. Dazu ist 
gesetzlich vorgesehen, dass wir beim Bundeszentralamt für 
Steuern die Religionszugehörigkeit des Kunden abfragen. Die 
Abfrage erfolgt bei einem Versicherungsvertrag vor einer be-
vorstehenden Auszahlung aus dem Vertrag (sog. Anlassabfra-
ge), im Übrigen regelmäßig im Zeitraum vom 1. September bis 
31. Oktober mit Wirkung für das Folgejahr (sog. Regelabfrage). 
Sofern die Kirchensteuer auf Kapitalerträge nicht automatisch 
abgeführt, sondern von dem für Sie zuständigen Finanzamt 
erhoben werden soll, steht Ihnen für den Widerspruch gegen 
die Übermittlung Ihrer Religionszugehörigkeit ein amtlich vorge-
schriebener Vordruck unter www.formulare-bfinv.de („Erklärung 
zum Sperrvermerk § 51a EStG“) als Download zur Verfügung. 
Dieser ist ausgefüllt und unterschrieben rechtzeitig beim Bun-
deszentralamt für Steuern einzureichen. „Rechtzeitig“ bedeutet 
bei einer anlassbezogenen Abfrage spätestens zwei Monate vor 
unserer Abfrage beim Bundeszentralamt für Steuern; bei einer 
Regelabfrage ist der Eingang Ihrer Sperrvermerks erklärung bis 
spätestens zum 30. Juni beim Bundeszentral amt für Steuern 
erforderlich. Bis zu Ihrem Widerruf ist damit die Übermittlung 
Ihrer Religionszugehörigkeit für die aktuelle und alle folgenden 
Abfragen gesperrt. Wir werden daraufhin keine Kirchensteuer 
für Sie abführen. Das für Sie zuständige Finanzamt wird durch 
das Bundeszentralamt für Steuern über Ihren Sperrvermerk in-
formiert und ist gesetzlich gehalten, Sie aufzufordern, Angaben 
zum Kapitalertragsteuereinbehalt zu machen, um darauf nach-
träglich Kirchensteuer zu erheben.

Erbschaft- und Schenkungsteuer 
Ansprüche oder Leistungen aus vermögensbildenden Lebens-
versicherungen unterliegen der Erbschaft- und Schenkung-
steuer, wenn sie aufgrund einer Schenkung des Versicherungs-
nehmers oder im Todesfall als Erwerb von Todes wegen (z. B. 
aufgrund eines Bezugsrechts oder als Teil des Nachlasses) er-
worben werden. Es gelten die Freibeträge der §§ 16 und 17 des 
Erbschaftsteuergesetzes.
Erhält der Versicherungsnehmer die Versicherungsleistung, ist 
sie nicht erbschaftsteuerpflichtig.

Versicherungsteuer
Die Versicherung ist, soweit das deutsche Steuerrecht Anwen-
dung findet, nach § 4 Nr. 5 VersStG von der Versicherungsteuer 
befreit.

Umsatzsteuer
Beiträge und Leistungen sind von der Umsatzsteuer befreit.

Meldepflichten nach dem Abkommen zwischen Deutsch-
land und den USA
1. Mit Datum vom 31. Mai 2013 wurde ein Abkommen zur För-

derung der Steuerehrlichkeit zwischen Deutschland und den 
USA abgeschlossen. Darin verpflichten sich beide Staaten 
zum gegenseitigen automatischen Informationsaustausch. 
Hierzu haben auch Versicherungsunternehmen Daten zu 
erheben und nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz an 
das Bundeszentralamt für Steuern zu übermitteln. Das Bun-
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spätestens zum 30. Juni beim Bundeszentral amt für Steuern 
erforderlich. Bis zu Ihrem Widerruf ist damit die Übermittlung 
Ihrer Religionszugehörigkeit für die aktuelle und alle folgenden 
Abfragen gesperrt. Wir werden daraufhin keine Kirchensteuer 
für Sie abführen. Das für Sie zuständige Finanzamt wird durch 
das Bundeszentralamt für Steuern über Ihren Sperrvermerk in-
formiert und ist gesetzlich gehalten, Sie aufzufordern, Angaben 
zum Kapitalertragsteuereinbehalt zu machen, um darauf nach-
träglich Kirchensteuer zu erheben.

Erbschaft- und Schenkungsteuer 
Ansprüche oder Leistungen aus vermögensbildenden Lebens-
versicherungen unterliegen der Erbschaft- und Schenkung-
steuer, wenn sie aufgrund einer Schenkung des Versicherungs-
nehmers oder im Todesfall als Erwerb von Todes wegen (z. B. 
aufgrund eines Bezugsrechts oder als Teil des Nachlasses) er-
worben werden. Es gelten die Freibeträge der §§ 16 und 17 des 
Erbschaftsteuergesetzes.
Erhält der Versicherungsnehmer die Versicherungsleistung, ist 
sie nicht erbschaftsteuerpflichtig.

Versicherungsteuer
Die Versicherung ist, soweit das deutsche Steuerrecht Anwen-
dung findet, nach § 4 Nr. 5 VersStG von der Versicherungsteuer 
befreit.

Umsatzsteuer
Beiträge und Leistungen sind von der Umsatzsteuer befreit.

Meldepflichten nach dem Abkommen zwischen Deutsch-
land und den USA
1. Mit Datum vom 31. Mai 2013 wurde ein Abkommen zur För-

derung der Steuerehrlichkeit zwischen Deutschland und den 
USA abgeschlossen. Darin verpflichten sich beide Staaten 
zum gegenseitigen automatischen Informationsaustausch. 
Hierzu haben auch Versicherungsunternehmen Daten zu 
erheben und nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz an 
das Bundeszentralamt für Steuern zu übermitteln. Das Bun-
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deszentralamt für Steuern leitet die Daten an die zuständige 
Behörde der USA weiter.

2. Meldepflichtig sind solche Verträge, deren Versicherungs-
nehmer eine in den USA einkommensteuerpflichtige Per-
son ist. Bei Tod des Versicherungsnehmers treten an dessen 
Stelle die anspruchsberechtigten Leistungsempfänger, wenn 
auch diese in den USA einkommensteuerpflichtig sind.

3. Zu den zu beschaffenden und auszutauschenden Informati-
onen gehören Name, Anschrift und US-amerikanische steu-
erliche Identifikationsnummer des Versicherungsnehmers 
bzw. hinterbliebenen Leistungsempfängers, Vertragsnum-
mer und der Wert des Vertrages zum Ende des Kalenderjah-
res. 

Meldepflicht bei steuerlicher Ansässigkeit außerhalb 
Deutschlands
1. Bei einer steuerlichen Ansässigkeit außerhalb Deutschlands 

besteht eine Meldepflicht für rückkaufsfähige Versiche-
rungsverträge und Rentenversicherungsverträge mit Kapi-
talbildung. Grundlage hierfür ist die am 9. Dezember 2014 
durch den Rat der Wirtschafts- und Finanzminister der EU 
(ECOFIN) beschlossene erweiterte Fassung der Amtshilfe-
richtlinie. 

2. Unter Angabe der steuerlichen Identifikationsnummer (TIN) 
wird turnusmäßig kalenderjährlich u. a. der Name, die An-
schrift, der Geburtsort, das Geburtsdatum, die Vertrags-
nummer, der Vertragswert und der in einem Kalenderjahr 
gutgeschriebene „Gesamtbruttobetrag“ personenbezogen 
gemeldet. 

3. Die hierfür notwendigen Informationen, Daten und Unterla-
gen sind bei Vertragsabschluss durch den Versicherungsneh-
mer vorzulegen. Bei einer Änderung der steuerlichen Ansäs-
sigkeit außerhalb Deutschlands oder auf Nachfrage sind die 
Informationen unverzüglich zur Verfügung zu stellen.
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Die nachstehende Information gibt in übersichtlicher und ver-
ständlicher Form einen Überblick über die Identität des Versi-
cherers und den wesentlichen Inhalt des Versicherungsvertra-
ges. Die dargestellten Informationen sind nicht abschließend. 

Informationen zum Versicherungsunternehmen 

(1) Angaben zum Versicherer und vertretungsberechtigten  
 Personen
 Der Versicherer ist die VPV Lebensversicherungs-AG, nach-

folgend VPV genannt. Die VPV ist eine Aktiengesellschaft 
mit Sitz in Stuttgart unter folgender Adresse:

 VPV Lebensversicherungs-AG 
 Mittlerer Pfad 19 
 70499 Stuttgart

 oder

 Postfach 31 17 55
 70477 Stuttgart

 Vorstand
 Klaus Brenner, Vorsitzender
 Steffen Guttenbacher
 Dietmar Stumböck

 Die VPV ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Stuttgart 
unter der Handelsregister-Nr. HRB 15 279 eingetragen.

(2) Hauptgeschäftstätigkeit 
 Die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmens ist der un-

mittelbare und mittelbare Betrieb der Lebensversicherung 
in allen ihren Arten und damit verbundenen Zusatzversiche-
rungen sowie Kapitalisierungsgeschäfte, Tontinengeschäfte 
und die Geschäfte der Verwaltung von Versorgungseinrich-
tungen im Inland.

 Der Versicherer ist außerdem berechtigt, sich an anderen 
Versicherungsunternehmen zu beteiligen.

 Zuständige Aufsichtsbehörde 
 Die VPV Lebensversicherungs-AG unterliegt der Aufsicht 

durch die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 

oder

Postfach 12 53
53002 Bonn

(3) Garantiefonds 

 Protektor Sicherungsfonds für die Lebensversicherer
 Wilhelmstr. 43 G
 10117 Berlin

 Nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) und den 
 Bestimmungen der Verordnung über die Finanzierung des 
 Sicherungsfonds für die Lebensversicherer (SichLVFinV) sind 
wir als Lebensversicherungsunternehmen zur Mitgliedschaft 
an einem Sicherungsfonds verpflichtet. Protektor ist eine 
Einrichtung zur Sicherung der Ansprüche von Versicherten.

Informationen zur angebotenen Leistung 

(4) Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung
(a) Für das Vertragsverhältnis zwischen Ihnen und uns 

gelten der Versicherungsantrag, der Vorschlag, der 
Versicherungsschein und etwaige Nachträge des Versi-
cherungsscheins, die Allgemeinen und Besonderen Ver-
sicherungsbedingungen einschließlich weiterer für den 
Vertragsinhalt maßgeblicher Tarifbestimmungen, die Ih-
nen vor Antragstellung, spätestens jedoch als Anlage zu 
Ihrem Versicherungsschein zur Verfügung gestellt wer-
den.

(b) Die Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit unserer Leis-
tungen entnehmen Sie bitte dem Versicherungsantrag, 
dem Dokument „Vorschlag“, dem Versicherungsschein 
sowie den Allgemeinen und Besonderen Versicherungsbe-
dingungen.

(5) Angaben zum Versicherungsbeitrag 
 Die Höhe des Versicherungsbeitrags hängt vom Alter der 

versicherten Person, dem gewünschten Versicherungsschutz 
sowie der Zahlungsweise ab. Die Höhe des Beitrags, der für 
den Zeitraum der vereinbarten Beitragszahlungsdauer zu 
entrichten ist, entnehmen Sie bitte dem Dokument „Vor-
schlag“ oder dem Versicherungsschein.

(6) Zusätzliche Gebühren und Kosten 
 Die Kosten Ihres Vertrages finden Sie im Dokument „Vor-

schlag“, im Dokument „Informationsblatt zu Versicherungs-
produkten“ oder im Basisinformationsblatt. Im Dokument 
„Vorschlag“ geben wir auch etwaig zusätzlich anfallende 
Gebühren an.

 Zusätzliche Gebühren oder Kosten, z. B. für die Antragsbe-
arbeitung oder für die Benutzung von Fernkommunikations-
mitteln werden nicht erhoben. Vermittler sind nicht berech-
tigt, von Ihnen irgendwelche besonderen Gebühren oder 
Kosten für die Aufnahme des Antrags zu erheben.

(7) Einzelheiten zur Zahlung des Beitrags 
 Die Beiträge sind zum jeweiligen Fälligkeitstermin zu ent-

richten. Dieser ist in Ihrem Versicherungsschein enthalten. 
Die Beiträge können monatlich, vierteljährlich, halbjährlich 
oder jährlich entrichtet werden. Zusätzlich besteht bei ei-
nigen Tarifen die Möglichkeit zur Zahlung eines Einmalbei-
trags. Für die Beitragszahlung ist die bei der Antragstellung 
vereinbarte Zahlungsweise maßgeblich. Entsprechend der 
getroffenen Vereinbarung wird der Beitrag entweder durch 
Überweisung oder per Lastschrift von Ihnen gezahlt. Nähe-
res entnehmen Sie bitte Ihrem Versicherungsschein.

 Ihr Versicherungsschutz beginnt mit Vertragsabschluss, je-
doch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Versiche-
rungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Wenn Sie 
jedoch den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig 
zahlen, können wir von dem Vertrag zurücktreten und der 
Versicherungsschutz entfällt rückwirkend.

(8) Gültigkeitsdauer des Angebots
 Das Angebot ist gültig bis zu dem im Dokument „Vorschlag“ 

genannten Versicherungsbeginn. Ab diesem Zeitpunkt gilt 
für die versicherte Person gegebenenfalls ein neues Ein-
trittsalter. Somit können sich die berechneten Werte verän-
dern. Weiterhin gilt das Angebot, solange diese Tarifgenera-
tion nicht geschlossen ist.

 Die angegebenen Beiträge setzen voraus, dass der Antrag 
zu normalen Bedingungen angenommen werden kann.

Allgemeine Verbraucherinformationen
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Die nachstehende Information gibt in übersichtlicher und ver-
ständlicher Form einen Überblick über die Identität des Versi-
cherers und den wesentlichen Inhalt des Versicherungsvertra-
ges. Die dargestellten Informationen sind nicht abschließend. 

Informationen zum Versicherungsunternehmen 

(1) Angaben zum Versicherer und vertretungsberechtigten  
 Personen
 Der Versicherer ist die VPV Lebensversicherungs-AG, nach-

folgend VPV genannt. Die VPV ist eine Aktiengesellschaft 
mit Sitz in Stuttgart unter folgender Adresse:

 VPV Lebensversicherungs-AG 
 Mittlerer Pfad 19 
 70499 Stuttgart

 oder

 Postfach 31 17 55
 70477 Stuttgart

 Vorstand
 Klaus Brenner, Vorsitzender
 Steffen Guttenbacher
 Dietmar Stumböck

 Die VPV ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Stuttgart 
unter der Handelsregister-Nr. HRB 15 279 eingetragen.

(2) Hauptgeschäftstätigkeit 
 Die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmens ist der un-

mittelbare und mittelbare Betrieb der Lebensversicherung 
in allen ihren Arten und damit verbundenen Zusatzversiche-
rungen sowie Kapitalisierungsgeschäfte, Tontinengeschäfte 
und die Geschäfte der Verwaltung von Versorgungseinrich-
tungen im Inland.

 Der Versicherer ist außerdem berechtigt, sich an anderen 
Versicherungsunternehmen zu beteiligen.

 Zuständige Aufsichtsbehörde 
 Die VPV Lebensversicherungs-AG unterliegt der Aufsicht 

durch die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 

oder

Postfach 12 53
53002 Bonn

(3) Garantiefonds 

 Protektor Sicherungsfonds für die Lebensversicherer
 Wilhelmstr. 43 G
 10117 Berlin

 Nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) und den 
 Bestimmungen der Verordnung über die Finanzierung des 
 Sicherungsfonds für die Lebensversicherer (SichLVFinV) sind 
wir als Lebensversicherungsunternehmen zur Mitgliedschaft 
an einem Sicherungsfonds verpflichtet. Protektor ist eine 
Einrichtung zur Sicherung der Ansprüche von Versicherten.

Informationen zur angebotenen Leistung 

(4) Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung
(a) Für das Vertragsverhältnis zwischen Ihnen und uns 

gelten der Versicherungsantrag, der Vorschlag, der 
Versicherungsschein und etwaige Nachträge des Versi-
cherungsscheins, die Allgemeinen und Besonderen Ver-
sicherungsbedingungen einschließlich weiterer für den 
Vertragsinhalt maßgeblicher Tarifbestimmungen, die Ih-
nen vor Antragstellung, spätestens jedoch als Anlage zu 
Ihrem Versicherungsschein zur Verfügung gestellt wer-
den.

(b) Die Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit unserer Leis-
tungen entnehmen Sie bitte dem Versicherungsantrag, 
dem Dokument „Vorschlag“, dem Versicherungsschein 
sowie den Allgemeinen und Besonderen Versicherungsbe-
dingungen.

(5) Angaben zum Versicherungsbeitrag 
 Die Höhe des Versicherungsbeitrags hängt vom Alter der 

versicherten Person, dem gewünschten Versicherungsschutz 
sowie der Zahlungsweise ab. Die Höhe des Beitrags, der für 
den Zeitraum der vereinbarten Beitragszahlungsdauer zu 
entrichten ist, entnehmen Sie bitte dem Dokument „Vor-
schlag“ oder dem Versicherungsschein.

(6) Zusätzliche Gebühren und Kosten 
 Die Kosten Ihres Vertrages finden Sie im Dokument „Vor-

schlag“, im Dokument „Informationsblatt zu Versicherungs-
produkten“ oder im Basisinformationsblatt. Im Dokument 
„Vorschlag“ geben wir auch etwaig zusätzlich anfallende 
Gebühren an.

 Zusätzliche Gebühren oder Kosten, z. B. für die Antragsbe-
arbeitung oder für die Benutzung von Fernkommunikations-
mitteln werden nicht erhoben. Vermittler sind nicht berech-
tigt, von Ihnen irgendwelche besonderen Gebühren oder 
Kosten für die Aufnahme des Antrags zu erheben.

(7) Einzelheiten zur Zahlung des Beitrags 
 Die Beiträge sind zum jeweiligen Fälligkeitstermin zu ent-

richten. Dieser ist in Ihrem Versicherungsschein enthalten. 
Die Beiträge können monatlich, vierteljährlich, halbjährlich 
oder jährlich entrichtet werden. Zusätzlich besteht bei ei-
nigen Tarifen die Möglichkeit zur Zahlung eines Einmalbei-
trags. Für die Beitragszahlung ist die bei der Antragstellung 
vereinbarte Zahlungsweise maßgeblich. Entsprechend der 
getroffenen Vereinbarung wird der Beitrag entweder durch 
Überweisung oder per Lastschrift von Ihnen gezahlt. Nähe-
res entnehmen Sie bitte Ihrem Versicherungsschein.

 Ihr Versicherungsschutz beginnt mit Vertragsabschluss, je-
doch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Versiche-
rungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Wenn Sie 
jedoch den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig 
zahlen, können wir von dem Vertrag zurücktreten und der 
Versicherungsschutz entfällt rückwirkend.

(8) Gültigkeitsdauer des Angebots
 Das Angebot ist gültig bis zu dem im Dokument „Vorschlag“ 

genannten Versicherungsbeginn. Ab diesem Zeitpunkt gilt 
für die versicherte Person gegebenenfalls ein neues Ein-
trittsalter. Somit können sich die berechneten Werte verän-
dern. Weiterhin gilt das Angebot, solange diese Tarifgenera-
tion nicht geschlossen ist.

 Die angegebenen Beiträge setzen voraus, dass der Antrag 
zu normalen Bedingungen angenommen werden kann.
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licher Anzeigepflichtverletzung und sonstigen Regelungen, 
sowie weitere Beendigungsmöglichkeiten entnehmen Sie 
bitte den für Ihre Versicherung gültigen Versicherungsbe-
dingungen und dem Versicherungsschein.

(14) Anzuwendendes Recht 
 Für die Vertragsanbahnung sowie auf Ihren Versicherungs-

vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
Anwendung. Das für Klagen zuständige Gericht entnehmen 
Sie bitte den für Ihren Versicherungsvertrag geltenden Allge-
meinen Versicherungsbedingungen.

(15) Anzuwendende Sprache
 Die Bedingungen, alle weiteren Vertragsbestimmungen und 

diese Verbraucherinformation werden Ihnen in deutscher 
Sprache mitgeteilt. Die Kommunikation während der Lauf-
zeit des Vertrages wird in deutscher Sprache geführt. 

Sonstige Informationen 

(16) Informationen zu Rechtsbehelfen
 Bei Beschwerden können Sie sich an den Versicherungsom-

budsmann, die zuständige Aufsichtsbehörde oder direkt an 
die VPV Lebensversicherungs-AG wenden. Nähere Informa-
tionen hierzu können Sie den Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen entnehmen. Außerdem haben Sie die Möglich-
keit, den Rechtsweg zu beschreiten.  

(17) Wichtiger Hinweis zu der Definition der Berufsunfähig
keit 

 Haben Sie eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder eine 
Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung abgeschlossen, ist 
zu beachten, dass der in den Versicherungsbedingungen 
verwendete Begriff der Berufsunfähigkeit weder mit dem 
Begriff der Berufsunfähigkeit oder Erwerbsminderung im 
sozialrechtlichen Sinne noch mit dem Begriff der Berufs-
unfähigkeit im Sinne der Versicherungsbedingungen in der 
Krankentagegeldversicherung gleichzusetzen ist.

(18) Sonstige Angaben gemäß § 2 VVGInfoV 
 Einzelheiten zur Höhe der Leistungen im Falle des Rückkaufes 

oder der Beitragsfreistellung, zu den Kosten Ihres Vertrages, 
zur Überschussbeteiligung, zur Garantie von Leistungen, In-
formationen zur Nachhaltigkeit, bei fondsgebundenen Ver-
sicherungen Angaben über die der Versicherung zugrunde 
liegenden Fonds und der darin enthaltenen Werte sowie An-
gaben zu Steuerregelungen sind im Dokument „Vorschlag“, 
im Versicherungsschein, im Basisinformationsblatt, im Do-
kument „Informationsblatt zu Versicherungsprodukten“, im 
Produktinformationsblatt sowie in den für Ihren Versiche-
rungsvertrag gültigen Allgemeinen und gegebenenfalls Be-
sonderen Versicherungsbedingungen enthalten. Allgemeine 
Angaben für die für Ihre Versicherungsart geltende Steuer-
regelung finden Sie in den Steuerinformationen.

(9) Besonderheiten von Finanzdienstleistungsprodukten 
 Bei allen Lebensversicherungen sind Sie vertragsmäßig an 

den Überschüssen unserer Gesellschaft beteiligt. Die Höhe 
dieser Beteiligung hängt von zahlreichen Faktoren ab, wie 
zum Beispiel vom Verlauf der Sterblichkeit und von der Ent-
wicklung der Kosten, insbesondere aber von den Kapital-
erträgen. Die Entwicklung dieser Faktoren ist nicht vorher-
sehbar und von uns nur begrenzt beeinflussbar. Die Höhe 
der künftigen Überschussbeteiligung kann Ihnen also nicht 
 ga  rantiert werden.

 Bitte beachten Sie, dass fondsgebundene Lebensversiche-
rungen mit speziellen Risiken behaftet sind und Schwankun-
gen auf dem Finanzmarkt unterliegen, auf die wir keinen 
Einfluss haben. Insbesondere können die in der Vergangen-
heit erwirtschafteten Erträge nicht als Indikator für die künf-
tige Entwicklung der Erträge herangezogen werden.

Informationen zum Vertrag 

(10) Zustandekommen des Versicherungsvertrages
 Der Abschluss eines Versicherungsvertrages setzt zwei über-

einstimmende Willenserklärungen voraus. Der Versiche-
rungsvertrag kommt somit durch eine von Ihnen abgegebe-
ne Willenserklärung (beispielsweise in Form des ausgefüllten 
Versicherungsantrags) und durch unsere Annahme in Form 
der Übersendung des Versicherungsscheins wirksam zustan-
de, sofern Sie Ihre Vertragserklärung nicht wirksam wider-
rufen (Einzelheiten zum Widerrufsrecht siehe unter Nr. 11). 
Eine Antragsbindefrist besteht nicht.

 Ihr Versicherungsschutz beginnt mit Vertragsabschluss, je-
doch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Versiche-
rungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Allerdings 
entfällt unsere Leistungspflicht bei nicht rechtzeitiger Zah-
lung des ersten (Einlösungsbeitrags) oder einmaligen Bei-
trags (siehe Allgemeine Bedingungen).

 Die Versicherung wird für die Dauer der vereinbarten Versi-
cherungsdauer abgeschlossen, die Sie dem Versicherungs-
schein entnehmen können.

 Wurde ein vorläufiger Versicherungsschutz vereinbart, so ge-
währt die VPV bis zum Beginn des regulären Versicherungs-
schutzes einen Versicherungsschutz gemäß den Allgemei-
nen Bedingungen für den vorläufigen Versicherungsschutz. 
Sofern Sie Ihre Vertragserklärung wirksam widerrufen ha-
ben, endet der Versicherungsschutz über die vorläufige De-
ckung mit dem Zugang des Widerrufs bei der VPV.

(11) Widerrufsrecht
 Ihr Versicherungsvertrag kann von Ihnen widerrufen 

werden. Nähere Informationen zum Widerrufsrecht fin
den Sie in der Widerrufsbelehrung. Diese finden Sie im 
Antrag und Ihrem Versicherungsschein.

(12) Angaben zur Laufzeit
 Die Angaben zur Laufzeit Ihres Versicherungsvertrags ent-

nehmen Sie bitte dem Antragsformular oder dem Dokument 
„Vorschlag“. Dort ist die von Ihnen gewünschte Vertrags-
dauer eingetragen. Sie ist auch im Versicherungsschein ab-
gedruckt.

(13) Vertragliche Kündigungsmöglichkeiten
 Als Versicherungsnehmer können Sie Ihre Versicherung 

 jederzeit zum Schluss der Versicherungsperiode in Textform  
kündigen. Gemäß § 169 VVG haben wir bei Kündigung – 
falls vorhanden – den Rückkaufswert zu zahlen, sofern keine 
tarifspezifischen Besonderheiten einer Auszahlung entge-
genstehen.

 Gegebenenfalls hat die VPV bei Verletzung der vorvertrag-
lichen Anzeigepflicht durch den Versicherungsnehmer oder 
die versicherte Person ein Kündigungsrecht. 

 Nähere Angaben zur Ermittlung des Rückkaufswertes, zu 
Vo raussetzungen für unser Kündigungsrecht bei vorvertrag-



Diese Versicherung erfüllt die Voraussetzungen des 5. Ver
mögensbildungsgesetzes (vgl. Auszug aus dem 5. Vermö
gensbildungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
04.03.1994 (BGBl. I. S. 406), zuletzt geändert durch Artikel 111  
des Gesetzes vom 20. November 2019 (BGBl. I. S. 1626)).

Auskünfte über die Höhe der Arbeitgeberbeteiligung können 
Sie bei Ihrem Arbeitgeber – in der Personalabteilung – erfahren.
Der Arbeitgeber beteiligt sich im Rahmen der jeweils gültigen 
Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen an Ihrer Vermögens
bildung.

Auszug aus dem 5. Gesetz zur Förderung der 
Vermögensbildung der Arbeitnehmer 
(5. Vermögensbildungsgesetz - 5. VermBG).

§ 2 Vermögenswirksame Leistungen, Anlageformen

(1) Vermögenswirksame Leistungen sind Geldleistungen, die 
der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer anlegt 
7. als Beiträge des Arbeitnehmers aufgrund eines Kapital

versicherungsvertrages (§ 9).

§ 3 Vermögenswirksame Leistungen für Angehörige, Über-
weisung durch den Arbeitgeber, Kennzeichnungs-, Bestäti-
gungs- und Mitteilungspflichten

(1) Vermögenswirksame Leistungen können auch angelegt 
werden
1. zugunsten des nicht dauernd getrennt lebenden Ehe

gatten oder Lebenspartners des Arbeitnehmers,
2. zugunsten der in § 32 Abs. 1 des Einkommensteuer

gesetzes bezeichneten Kinder, die zu Beginn des maß
gebenden Kalenderjahrs das 17. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hatten oder die in diesem Kalenderjahr lebend 
geboren wurden oder

3. zugunsten der Eltern oder eines Elternteils des Arbeit
nehmers, wenn der Arbeitnehmer als Kind die Voraus
setzungen der Nummer 2 erfüllt.

 Dies gilt nicht für die Anlage vermögenswirksamer Leistun
gen aufgrund von Verträgen nach den §§ 5 bis 7.

(2) Der Arbeitgeber hat die vermögenswirksamen Leistungen 
für den Arbeitnehmer unmittelbar an das Unternehmen 
oder Institut zu überweisen, bei dem sie angelegt werden 
sollen. Er hat dabei gegenüber dem Unternehmen oder Ins
titut die vermögenswirksamen Leistungen zu kennzeichnen.

§ 9 Kapitalversicherungsvertrag

(1) Ein Kapitalversicherungsvertrag im Sinne des § 2 Abs. 1 
Nr. 7 ist ein Vertrag über eine Kapitalversicherung auf den 
Erlebens und Todesfall gegen laufenden Beitrag, der für die 
Dauer von mindestens zwölf Jahren und mit den in den Ab
sätzen 2 bis 5 bezeichneten Vereinbarungen zwischen dem 
Arbeitnehmer und einem Versicherungsunternehmen abge
schlossen ist, das im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum 
Geschäftsbetrieb befugt ist.

(2) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, als Versicherungsbeiträge 
vermögenswirksame Leistungen einzahlen zu lassen oder 
andere Beiträge einzuzahlen.

(3) Die Versicherungsbeiträge enthalten keine Anteile für Zu
satzleistungen wie für Unfall, Invalidität oder Krankheit.

(4) Der Versicherungsvertrag sieht vor, dass bereits ab Vertrags
beginn ein nicht kürzbarer Anteil von mindestens 50 Prozent 

des gezahlten Beitrags als Rückkaufswert (§ 169 des Ver
sicherungsvertragsgesetzes) erstattet oder der Berechnung 
der prämienfreien Versicherungsleistung (§ 165 des Versi
cherungsvertragsgesetzes) zugrunde gelegt wird.

(5) Die Gewinnanteile werden verwendet
1. zur Erhöhung der Versicherungsleistung oder
2. auf Verlangen des Arbeitnehmers zur Verrechnung mit 

fälligen Beiträgen, wenn er nach Vertragsabschluss ar
beitslos geworden ist und die Arbeitslosigkeit mindes
tens ein Jahr lang ununterbrochen bestanden hat und im 
Zeitpunkt der Verrechnung noch besteht.
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